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Vorwort 
 
Bei den Hausarbeiten handelt es sich nicht um von den Lehrstühlen 
autorisierte Musterlösungen, sondern um studentische Lösungen, die 
aber überdurchschnittlich bewertet wurden. 
 
Daher erheben wir keinen Anspruch auf eine fehlerfreie Arbeit. Bitte 
beachtet auch, dass die Benotung durchaus unterschiedlich ausfallen 
kann. 
 
Die ausgewählten Ausarbeitungen sollen euch dazu dienen, einen 
ersten Anhaltspunkt für die Erstellung einer Hausarbeit zu haben. Sie 
sollen euch dabei helfen, die Grundlagen einer guten Hausarbeit zu 
erkennen. 
 
Die Fachschaftsinitiative Jura bedankt sich herzlich bei den 
Zivilrechtslehrstühlen Dr. Mörsdorf, Prof. Dr. Lepsius, Prof. Dr. Gsell, 
bei dem Lehrstuhl für das Öffentliche Recht Prof. Dr. Kersten sowie 
beim Strafrechtslehrstuhl Prof. Dr. Krüger für die Erlaubnis, die 
folgenden Hausarbeitssachverhalte im Rahmen der 
Hausarbeitssammlung veröffentlichen zu dürfen. 
 
Zusätzlich bedanken wir uns bei allen Autoren, dass sie uns ihre 
Arbeiten zur Verfügung gestellt haben. 
 

Eure Fachschaftsinitiative Jura der LMU 
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Alt 1



Fehlt: § 925 erfordert 
keine 

höchstpersönliche 
Anwesenheit

Kette: §§ 1629 II, 
1795 II, 181

§ 1629 I 3!
§ 1680



Fehlt: 
weitere Ausnahmen:

 
- teleologische 

Reduktion des § 181 
bei lediglich rechtlich 

vorteilhaften 
Geschäften, hier (-)

- Gestattung, hier (-)

Fehlen: 
-Zulässigkeit

-Anwendbarkeit



nicht intern auf Fußnoten 
verweisen -> Fußnote dann 

exakt hinschreiben;
darüber hinaus: Fußnote 

wegen Gesetzestext 
überflüssig

§§ 1795 II, 1629 II



konkrete Seite, auf die Du Dich beziehst?

§§ 2, 106 analog





Seite?

§ 566!



-> bzgl. Auflassung



schön!

konkrete Seite?



Doch, aber das 
begründet auch 
nicht Eigentum!





§ 566 !

§ 1629 I 3 § 
1680 

 + § 133 



§ 181 auch analog 
anwendbar bei 

Einwilligung 

§§ 1795 II, 1629 II, 181



Seite?



analog bei Einwilligung 

quasi § 177 II

§ 1680



hier auch gar 
nicht einschlägig

Seite?



+ § 133



Einwilligung bezüglich 
Schenkungsvertrag als 

Erfüllung einer Verbindlichkeit
-> wirksame Auflassung (+)



Mitbesitz § 866



Eine wirklich gelungene Arbeit. Sie erkennen die Probleme des Falles, 
ordnen sie richtig ein und sehen die richtigen Schwerpunkte. Sie 
subsumieren sauber und der sprachliche Ausdruck überzeugt; Sie 
beherrschen den Gutachtenstil.
Achten Sie auf konkrete Normangaben und auch auf korrekte Fußnoten. Oft 
fehlt die Seite, auf die Bezug genommen wird.  
Schauen Sie sich die Anmerkungen an. 
Wegen kleinerer Mängel leider „nur“ 14 Punkte

Kommentar:



HAUSARBEIT IM GK 
ZIVILRECHT* 
Prof. Dr. Gsell 2016/2017 
 
 
 

11 Punkte 
 

 
 
 
*Für diese Hausarbeit hat Frau Prof. Dr. Gsell eine 
Musterlösung zur Verfügung gestellt. Unter diesem 
Link können alle Interessierten die Lösung einsehen: 
 
http://www.zjs-online.com/dat/artikel/2017_6_1170.pdf 
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fehlt: Nachweis für 
Mindermeinung





fehlt: genauere 
Auseinandersetzung 
mit Argumenten des 

BGH

methodisch sauber

m.E. vertretbar



m. E. vertretbar
 § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 

2 BGB zu bejahen



schön



schön!







auch Einrede nicht erhoben







schön





Fehlt: 
Problem: nicht klar, wie Käufer 
stehen würde, wenn Verkäufer 
Aufklärungspflicht nicht verletzt 

hätte
BGH: Verzicht auf 

Kausalitätsnachweis (str.)

Fehlen: 
§ 823 Abs. 2 BGB 
iVm § 263 Abs. 1 

StGB

§ 826 BGB
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1. Hausarbeit 

GRUNDKURS ZIVILRECHT II (A-G) 
SOMMERSEMESTER 2017 

PROF. DR. SUSANNE LEPSIUS 

 

 

 

  

1 
 

Sachverhalt 
 

B bietet auf seiner Internetseite www.informationsbände.de zeitkritische Sammel-
bände an, die laut dortiger Beschreibung jedes Jahr neu von wechselnden Fotogra-
fen in Zusammenarbeit mit Journalisten und Wissenschaftlern auf Werkvertragsbasis 
erstellt werden. Die Sammelbände setzen sich mit unterschiedlichsten gesellschafts-
politischen Themen wie der Stellung der Frau in der modernen Gesellschaft, außen-
politischen Länderberichten oder umweltpolitischen und wissenschaftlichen Themen 
auseinander. Ergänzt werden die laut Beschreibung „hochwertigen professionellen 
Fotografien“ durch Texte, die entsprechend der Internetbeschreibung von hervorra-
genden Journalisten in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern verfasst werden. Die 
so entstandenen, vorgelochten Seiten, deren aktueller Stand jeweils am unteren 
Blattende vermerkt ist, können in Sammelordner unter die entsprechende Themen-
rubrik einsortiert werden. Die vorsortierten Blätter werden halbjährlich an die Kun-
den versandt, damit sie ihre Unterlagen zu den entsprechenden Themen ergänzen 
oder aktualisieren können. Insbesondere dienen diese Sammelordner dem Zweck, 
wissenschaftliche Forschungsstände chronologisch nachzuvollziehen. Gesellschafts-
politisch Interessierte können sich damit ihre eigenen Nachschlagewerke kontinuier-
lich selbst erstellen.  

B bietet nun auf seiner Internetseite das Jahresabonnement, das die jährliche zwei-
malige Lieferung – jeweils zum 1.1. und 1.7. eines jeden Jahres – von je circa hun-
dert Loseblattseiten zu sämtlichen allgemeinbildenden Themen inklusive zweier pas-
sender Sammelordner umfasst, in der die beschrifteten Einlagen bereits enthalten 
sind, zu einem Vorzugspreis von 120,- Euro jährlich einschließlich der Versandkos-
ten an, wobei halbjährlich 60,- Euro abgebucht werden und dem Girokonto des B 
gutgeschrieben werden. 

Als der Langzeitpolitikstudent A, der sich gerne an Demonstrationen beteiligt, in der 
Nacht des 8.12.2015 von einer Demonstrationsparty angetrunken nach Hause 
kommt, kann er wegen der vielen aufwühlenden Themen, die er mit seinen Demonst-
rationskollegen zu besprechen hatte, nicht schlafen. Also beschließt er, noch ein 
bisschen im Internet zu surfen. Auf der Seite des B stößt er schließlich auf das dort 
angebotene Sammelbandkonzept. Begeistert entschließt er sich, ein Abonnement zu 
bestellen. Auch der Preis scheint ihm nicht zu teuer und ohnehin komme es auf die 
Summe nicht an, da er von seinen Eltern großzügig unterstützt wird. Daher klickt er 
auf die Artikelbeschreibung. Danach erscheint nochmals eine Übersicht über die we-
sentlichen Details die Bildbände betreffend und ein Einkaufswagensymbol ergänzt 
durch eine farblich untersetzte Beschriftung „in den Einkaufswagen“. Nachdem er 
auf dieses Symbol klickte, folgt eine Seite, in der nun eine ebenso farblich untersetz-
te Schrift „Zur Kasse gehen“ aufblendet. Auf dieser Seite werden auch die Zah-
lungsarten eingeblendet. Nach Eingabe aller persönlicher Daten und der Auswahl 
der Zahlungsart „Bankeinzugsermächtigung“ unter Angabe von BIC, IBAN und Name 
des Kontoinhabers erscheint schließlich ein Button auf dem steht: „Jetzt kaufen“. 
Darüber steht klein aber lesbar geschrieben: „Mit Ihrer Bestellung erklären Sie sich 
mit den Datenschutzbestimmungen und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ein-
verstanden.“ Die Datenschutzbestimmungen und die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen sind jeweils durch Anklicken in ausformulierter Version in einem neuen 
Fenster zu lesen und in wiedergabefähiger Form speicherbar. Die einzelnen Schritte, 
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die für den Erwerbsvorgang notwendig sind, werden während des gesamten Be-
stellmodus übersichtlich dargestellt. 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen beinhalten die folgenden § 7 und § 8:  

§ 7. Zur Planung der für die Loseblattseiten benötigten Mitarbeiter und des 
Umfangs sowie der Sicherung der Qualität des Kaufgegenstands wird eine 
Kündigungsfrist von vier Monaten vor Ablauf der Mindestvertragsdauer von 30 
Monaten ab dem Beginn der ersten Lieferung vereinbart. Kündigungen sollen 
schriftlich erfolgen und Benutzername, Kundennummer, Transaktions- bzw. 
Vorgangsnummer enthalten. Die elektronische Form ist ausgeschlossen. Die 
Übersendung per Fax genügt.  

§ 8. Das Abonnement über die Lieferung der Loseblattseiten wird stillschwei-
gend um 18 Monate verlängert, sofern keine Kündigung unter Einhaltung der 
Kündigungsfrist nach Ziffer § 7 erfolgt.  

Als A nun doch zunehmend müder wird, ist es ihm zu mühsam, diese vielen Klauseln 
zu lesen. Also klickt er, nachdem er alle erforderlichen Daten zur Zahlung angege-
ben hat, auf den Kaufbutton und schläft sogleich ein. Sofort nach der Bestellung er-
hält A von B eine automatisch generierte Bestätigungsmeldung an seine bei der Re-
gistrierung angeforderten Emailadresse mit dem Inhalt: „Bestelleingangsbestätigung 
(Ihre Bestellung vom 8.12.2015), Lieber A, vielen Dank für Ihre Bestellung.“ Am 
Morgen des 9.12.2015 landet auf dem Emailaccount des A eine Meldung des B mit 
dem Wortlaut, dass seine Bestellung angenommen wurde und nunmehr bearbeitet 
wird. Weiter enthält die e-mail die dem A zugeteilte Kundennummer sowie die 
Transaktionsnummer seiner Bestellung. Mit der ersten Lieferung werde am 1.1.2016 
begonnen.  

A, der nach seinem Erwachen am frühen Nachmittag die Betreffzeile der e-mail des 
B liest, denkt nicht mehr an die Bestellung und löscht verärgert die Empfangsbestä-
tigung wie auch die Annahmebestätigung in der Überzeugung, es handele sich wie-
der einmal um lästige Spammails. Also setzt sich A mit der Angelegenheit nicht wei-
ter auseinander. Als er nun am 5.1.2016 die erste Lieferung der Loseblattsammlung 
inklusive der Ordner öffnet, fällt ihm die schlechte Qualität der Abbildungen und der 
entsprechenden Texte auf. Inhaltlich geht es vor allem um die Verfechtung der tradi-
tionellen Position der Frau, die sich zurück an ihre Stellung als Mutter und Hüterin 
des Zuhauses besinnen sollte. Darüber hinaus werden auf einigen Abbildungen 
Frauen in herabwürdigenden Posen dargestellt. Er ist entrüstet über eine solch kli-
scheehafte Darstellung der Rolle der Frau und sich sicher, dass er ein derart 
schlechtes Produkt niemals bestellt haben könne. Dennoch kommen in ihm Zweifel 
auf, weil er sich erinnert, ein ähnliches Loseblattkonzept im Internet schon einmal 
gesehen zu haben. Also hofft er, dass er für diesen „Schrott“ nicht bezahlen müsse 
und vergisst die ganze Sache wieder. Außerdem ist es ihm zu mühsam, jedes Blatt 
einzeln unter die Einlagen, die mit den entsprechenden Themen beschriftet sind, 
einzusortieren. Am Ende des Jahres wundert er sich, als er am 28.12.2016 die Belas-
tung seines Kontos in Höhe von 60,- Euro zur Kenntnis nimmt. Als er daraufhin die 
Kontoauszüge der letzten Monate durchsieht, stellt er fest, dass auch schon im Juli 
60,- € abgebucht wurden, was ihm damals aber nicht aufgefallen war. Nun fällt ihm 
ein, dass er auch im Juli eine Loseblatt-Lieferung erhalten hatte. Da er sich damals 
im Prüfungsstress befunden hatte, hatte er dieser keine weitere Beachtung ge-
schenkt. 

In Rage über die nach seiner Ansicht rechtswidrige Zahlung zugunsten des B kon-
taktiert A seinen Vereinskollegen S, von dem er weiß, dass er zumindest ein Semes-
ter Jura studiert hat. A fragt S nun, wie er sein Geld wieder zurückerhalten könne 
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und es vermeiden könne mit weiteren Lieferungen behelligt zu werden. Zumindest 
müsse er doch den angeblich geschlossenen Vertrag mit B, der im Übrigen keine 
Widerrufsbelehrung enthalten hat, widerrufen können. Jedenfalls sei er von B arglis-
tig getäuscht worden, weil der Sammelband, nicht wie auf der Website beschrieben, 
hochwertige Bebilderungen beinhalte, sondern lediglich unscharfe Amateurbilder. 
Die angeblich von Fachleuten verfassten Texte seien im Übrigen mit Rechtschreib-
fehlern übersät und können nicht von Fachleuten redigiert worden sein. Tatsächlich 
stammen die Fotografien und Texte lediglich von unqualifizierten Laien. Durch die 
Diskussion mit S gestärkt, verlangt A nun gegenüber B am 4.1.2017 die Herausgabe 
von 120,- Euro. Zu Recht? Welche/s (weitere(s) ) Mittel stehen ihm zur Verfügung, 
um sein Ziel zu erreichen? 

Bearbeitervermerk: Sachmängel-Gewährleistungsrecht ist nicht zu prüfen. 
 
 
 
 

Abgabetermin: Ihre Bearbeitungen können Sie bis Montag, 24.04.2017, 12:00 Uhr, im Sek-
retariat des Lehrstuhls Prof. Dr. Lepsius abgeben oder bis Montag, 24.04.2017, 17:00 Uhr in 
den Briefkasten des Lehrstuhls einwerfen (im Seminargebäude Erdgeschoss, gegenüber der 
Drehtür). Die Abgabefrist wird auch gewahrt, wenn Ihre Arbeit zu einem späteren Zeitpunkt 
per Brief mit (lesbarem!) Poststempel vom 24.04.2017 zugeht. Freistempel reichen nicht 
aus. 
 
Formalia: Die Arbeit ist einfacher Ausführung in Papierform, einseitig beschriftet einzu-
reichen. Sie besteht aus folgenden Bestandteilen: Deckblatt, Gliederung, Literaturverzeich-
nis und Gutachten. Der Umfang des Gutachtens darf 20 Seiten nicht überschreiten. 

Folgende Einstellungen sind zu wählen: Seitenränder oben, unten 1 cm, links 7 cm, rechts 
1 cm; Schriftart „Times New Roman“; normaler Zeichenabstand (100% Skalierung), im 
Haupttext: Schriftgröße 12 pt; Zeilenabstand 1,5; in den Fußnoten: Schriftgröße 10 pt; Zei-
lenabstand 1,0. 

Zusammen mit der Hausarbeit ist der selbst ausgedruckte Nachweis einzureichen, dass Sie 
Ihre Arbeit unter http://student.ephorus.com/ hochgeladen und damit dem elektronischen 
Plagiatsfinder Ephorus zugänglich gemacht haben. Nach dem Hochladen erhalten Sie eine 
entsprechende Bestätigung, die als Nachweis genügt. Der einzugebende Code wird auf der 
Homepage des Lehrstuhls bekanntgegeben. 

Weiter ist der Hausarbeit eine Erklärung über die eigenständige Erstellung der Hausarbeit 
beizufügen. Der Verfasser/die Verfasserin muss bestätigen, dass er/sie die Hausarbeit ei-
genständig, ohne fremde Hilfe sowie ohne Kooperation mit Kommilitonen/innen erstellt und 
keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt hat. Ebenso muss erklärt werden, 
dass die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder Sinn nach anderen Werken entnommen 
wurden, kenntlich gemacht wurden. Bei Verstoß kann die Arbeit mit 0 Punkten bewertet 
werden. Eine Vorlage für die Eigenständigkeitserklärung wird auf der Homepage des Lehr-
stuhls bereitgestellt. 

Für weitere Hinweisen zu den Formalia beachten Sie bitte das entsprechende Hinweisblatt 
(eingestellt auf der Homepage des Lehrstuhls). 
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Erste Hausarbeit im Grundkurs Offentliches Recht I (A-G) 

Prof. Dr. Jens Kersten 

Wintersemester 2016/2017 



I 

Sachverhalt 

Land L hat seit dem Aufstiegt des - in dessen Landehauptstadt S ansiissigen-

Fu13ballvereins F in die erste Bundesliga verstiirkt Probleme mit Hooligans, die 

sowohl im Vorfeld als auch danach durch die Innenstadt von S ziehen und sich 

teilweise heftige Gefechte mit ,verfeindeten" Gruppierungen von FuBballfans 

liefem. Am 17.11.2016 steht ein wichtiges Fu13ballderby an. In sozialen Medien 

verkiindigen mehrere Gruppierungen der Hooligans, dass sie an dem Spieltag 

beabsichtigen in die Stadt S zu reisen und dort ,Randale zu veranstalten". Die 

Behorden des Landes L befiirchten, den erwarteten Ansturm an gewaltbereiten 

Hooligans nicht alleine bewiiltigen zu konnen. Aus diesem Grund sendet die 

zustiindige Landesbehorde ein - formell wie materiell rechtmiiBiges-

Aushilfeersuchen an den Bund. Die fUr diese Entscheidung zustiindige Ministerin 

des Inneren M, die las Abgeordnete der Regierungspartei OP auch Mitglied des 

Bundestags ist, entsendet daraufhin Einheiten der Bundespolizei, urn die 

Landespolizei bei den Einsiitzen gegen die Hooligan-Gruppierungen zu 

untersttitzen. Einige Beamte der Bundespolizei gehoren auch dem Einsatz 

planenden Mitarbeiterstab an. Im Rahmen des durch die Landesbehorden 

koordinierten Einsatzes kommt es am 1 7.11.20 16 zu ZusammenstOBen zwischen 

den Bundes- und Landespolizisten auf der einen und Hooligans auf der anderen 

Seite, wobei die genaue Entwicklung der Auseinandersetzungen in der Ri.ickschau 

nicht mehr rekonstruiert werden kann. Feststellen liisst sich allein, dass seitens der 

Polizeibeamten auch Pfefferspray und SchlagstOcke zum Einsatz kamen. 

Im Anschluss an die Geschehnisse vom 17.11.2016 finden landesweit Proteste 

gegen den exzessiven Einsatz von Polizeigewalt statt. Insbesondere die Parteien A 

und B, die im Bundestag zugleich die Oppositionsfraktion bilden, sehen den 

Einsatz der Bundespolizisten kritisch. Bundesinnenministerin M ist aufgrund 

dieser offentlichen Debatte iiuBerst veriirgert. Sie betont auf einer 

Pressekonferenz, dass ,gerade auf familienfreundliche GroBevents wie 

FuBballspeilen fUr Ruhe und Ordnung gesorgt werden" und man , gewaltbereiten 

Kriminellen geschlossen und entschieden entgegentreten" mtisse. Die offentliche 

Kritik flaut jedoch im Anschluss an die Pressekonferenz nicht ab, sondem wird 



II 

durch Berichte angeheizt, dass die Einsatzleitung am 1 7.11.2016 wichtige 

Informationen tiber den Ort des Zusammentreffens der Gruppierungen und deren 

Personenstarke unbeachtet lieB und damit den Einsatz zahlreicher Polizeibeamte 

fehlerhaft koordinierte. Uberdies berichtet nun auch die tiberregionale Z-Zeitung, 

dass die harte Haltung von M private Grtinde habe; Der Sohn der M sei vor 

wenigen Monaten unverschuldet zwischen die Fronten zweier verfeindeter 

Hooligan Gruppierungen geraten und habe dabei erhebliche Verletzungen 

davongetragen, die einen mehrtagigen Krankenhausaufenthalt erforderlich 

gemacht hatten. Als sich schlieBlich in den sozialen Netzwerken Videos 

verbreiten, die ein besonders brutales Vorgehen und auch den Einsatz von 

Pfefferspray von drei erkennbar der Bundespolizei zuzuordnenden beamten 

gegentiber einem am Boden liegenden Ful3ballfan zetgen, erklaren die 

Bundestagsfraktionen der oppositionellen Parteien A und B, dass s1e die 

Geschehnisse genau tiberprtifen lassen werden. Hierfiir erwagen s1e die 

Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Obwohl die 122 

Abgeordneten der A- und B-Fraktion das Quorum nach Art. 44 Abs. 1 S.1 GG 

nicht erfiillen, sondern ,nur" die in § 126 a Abs. 1 Nr. 1 GOBT vorgeschriebene 

Einsetzungsminderheit erreichen, stellen sie am 9. 12. 2016 einen An trag auf 

Einsetzung des Untersuchungsausschusses. Sie sind davon tiberzeugt, dass Art. 44 

Abs. 1 S. 1 GG dahingehend teleologisch zu reduzieren ist, dass das Quorum 

nicht angewendet wird. Durch das zu hoch angesetzte Quorum wiirde das im 

Grundgesetz verankerte ,Recht auf Opposition" verletzt. Gerade in Zeiten der 

GroBen Koalition - in der die regierungstragende Mehrheit grundsatzlich ,ihre" 

Regierung sttitze - sei es, vor dem Hintergrund der immensen Bedeutung der 

parlamentarischen Kontrolle der Regierungsarbeit notig, die Rechte der 

Oppositionsfraktion hochzuhalten. 

In inhaltlicher Hinsicht mochten die Oppositionsfraktionen Informationen tiber 

den auf das Amtshilfeersuchen des Landes L folgenden Einsatz der Bundespolizei, 

aber auch tiber die etwaigen Verwicklungen der Bundesministerin M erhalten. Sie 

formulieren daher die folgenden drei Fragen: 



III 

Frage 1: LieB das Einsatzkonzept, welches dem Einsatz der Beamten der 

Bundespolizei in der Stadt S am 17.11.2016 zugrunde lag, relevante 

lnformationen auBer Acht? 

Frage 2: Wurden die Beamten der Bundespolizei, die im Zuge der 

Ausschreitungen durch unverhaltnismiif3igen und somit rechtswidrigen Einsatz 

von Pfefferspray aufgefallen sind, fUr ihr Verhalten disziplinarrechtlich zur 

Rechenschaft gezogen? 

Frage 3: Wurde der Sohn der Ministerin tatsachlich, wte m der Z-Zeitschrift 

berichtet, ein Opfer von durch Hooligans vertibter Gewalt und hatte dieses 

Ereignis Einfluss auf die politische Entscheidungen der Ministerin? 

Der Antrag auf Einsetzung des Untersuchungsausschusses wird am 14,12.2016 

durch Beschluss des Bundestags abgelehnt. Die Bundesregierung bringt vor, dass 

schon das Quorum aus Art. 44 Abs. 1 S. 1 GG nicht erreicht sei. Ein dartiber 

hinausgehendes Recht auf effektive Austibung der oppositionellen Rechte, 

welches die Einsetzung des Ausschusses zwingend vorschreibe, besteh - auch in 

Zeiten der GroBen Koalition - nicht. Auch der Grundsatz der Gleichbehandlung 

der Abgeordneten stehe einem solchen Recht entgegen. Dartiber hinaus bezogen 

sich die dr e i Fragen auf verfassungsrechtlich un z ulassige 

untersuchungsgegenstande: Die ersten beiden Fragen hatten schon keine 

Angelegenheiten des Bundes zum Gegenstand, sondern betrafen vielmehr 

Belange, die in die alleinige Kompetenz der fUr den Einsatz zustandigen und 

weisungsbefugten Landesbehorden fielen. Eine Beantwortung durch einen 

Untersuchungsausschuss auf Bundesebene scheide daher aus. Oberdies verftigten 

weder die Bundesregierung noch der Bundestag tiber genau Kenntnisse des vom 

Land L zugrunde gelegten Einsatzkonzepts. Die A- und die B- Fraktion sollten 

sich daher direkt an die Landesparlamente wenden. Die dritte Frage befasse sich 

mit einer familiaren Angelegenheit der Bundesministerin M. Fragen an 

Abgeordnete und Minister konnten sich allerdings nur solche Themenkomplexe 

bertihren, die auch einen Bezug zu der Offenlegungspflicht begrtindenden 

politischen Verantwortlichkeit, was jedenfalls bei auf Privates gerichtete Fragen 

der Fall sei. Zudem gewahrleiste das freie Mandat aus Art. 38 Abs. 1 S. 2 GO, 
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dass die Ausformung eines jeweiligen politischen Position von Abgeordneten und 

Ministern grundsatzlich einen personlichen und nicht ausforschbaren Vorgang 

darstelle. 

Die Oppositionsfraktion A und B sind tiber die Ablehnung ihres Antrags auf 

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses emport. Ein Recht auf Opposition 

ergebe sich unter anderem aus dem Demokratie- und Rechtsstaatsgrundsatz sowie 

dem Prinzip der effektiven Kontrolle der Exekutive durch das Parlament. Eine 

etwaige Ungleichbehandlung der Mandatstrager sei aufgrund der Opposition in 

Zeiten der GroBen Koalition jedenfalls zu rechtfertigen. 

In inhaltlicher Hinsicht bringen die Fraktionen vor, dass Frage Nr. 1 durch den 

Einsatz von Bundespolizisten jedenfalls mittelbar auch in den 

Verantwortungsbereich des Bundes falle. Im Faile von Frage Nr. 2 sei - was 

zutrifft - hinreichend klar zu erkennen, dass der begrilndete Verdacht eines 

rechtswidrigen Verhaltens der Bundespolizisten bestehe; diesem milsse in einem 

Rechtsstaat im Rahmen einer Untersuchung, durch den Bundestag nachgegangen 

werden. Frage Nr. 3 betrafe iiberdies nicht nur die familiaren Belange der 

Bundesministerin, da der Vorwurf im Raume stehe, M missbrauche ihre politische 

Machtstellung, urn offene private Rechnungen zu begleichen. Dies stelle sehr 

wohl eine Angelegenheit von politischen sowie offentlichen Interesse dar,. Vor 

diesem Hintergrund sehen sich die A- und die B- Fraktion durch die Ablehnung 

des Einsetzungsantrages in ihren verfassungsmaBigen Rechten verletzt. Eine 

Woche nach dem ablehnenden Beschluss des Bundestages wenden sie sich daher 

mit einem entsprechenden An trag an das Bundesverfassungsgericht. 

Bearbeitervermerk: Nehmen Sie zu dem Antrag umfassend gutachterlich 

Stellung. Gehen Sie dabei - ggf. hilfsgutachtlich - auf alle im Sachverhalt 

aufgeworfenen Probleme ein. Von einer RechtmaBigkeit des Amtshilfeersuchens 

des Landes L ist auszugehen. Grundrechte sind nicht zu prilfen. Gehen Sie davon 

aus, dass der Bundestag aus 622 Abgeordneten besteht. 
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Gutachten 

Der Antrag im Organstreitverfahren von den Abgeordneten der A- und B-Fraktion 

gegen die Bundesregierung beim BVerfG nach Art. 93 I Nr. 1 GG, §§ 13 Nr. 5, 63 

BVerfGG hat Aussicht auf Erfolg, wenn er zuHissig und begrundet ist. 

A. ZuHissigkeit des Organstreitverfahrens, Art. 93 I Nr. 1 GG, §§ 13 Nr. 5, 63 

ff. BVerfGG 

Ein Antrag ist dann zuHissig, wenn aile ZuHissigkeitsvoraussetzungen erftillt sind. 

I. ZusHindigkeit des Bundesverfassungsgerichts Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG, §§ 

13 Nr. 5, 63 ff. BVerfGG 

Fur Antrage im Organstreitverfahren gemaf3 Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG, §§ 13 Nr. 5, 

63 ff. BVerfGG, ist das BVerfG zustandig. -
II. Beteiligtenfahigkeit, Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG, § 64 Abs. 1 BVerfGG 

Antragsteller und Antragsgegner mussen beteiligtenfahig sein. Die 

Beteilgtenfahigeit ergib sich aus Art. 93 Abs. 1 NrJ...stntr.agsb.e,rec.htigLsiud..ein 

oberstes Bundesorgan oder andere Beteiligte, die im GG oder in einer 

Geschaftsordung eines obersten Bundesorgans ( oberste Bundesorgane sind der 

Bundesprasident, der Bundestag, der Bundesrat und die Bundesregierung) mit 

eigenen Rechten ausgestattet sind. Im § 63 BVerfGG werden engere Kriterien --- -
gestellt, so wird die Beteiligtenfahigkeit auf die genannten Bundesorgane, aber 

erweitert sie auch auf Teile der Organe. 1 

1. Antragsteller 

Fraglich ist, ob es sich bei der A- und B Fraktion urn geeignete Antragsteller 

handelt. 

sind im GG tiber den Art. 21 I GGJ111d_in der, GOBI mit eigenen 

Rechten ausgestatj:et {§_J.Q_GOB.l). wird ihre Rechtsstellung in § 46 

AbgG statuiert. Somit sind sie von der Verfassung und von der GOBI als 

1 Detterbeck, Offentliches Recht, Rn. 536. 
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Organteil des Bundestages anerkannt. 2 Es handelt sich urn geeignete --
Antragsteller. --
2. Antragsgegner 

Der Bundestag ist als oberstes Bundesorgan nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG, § <g 
BVerfGG parteWihig. 

III. Streitgegenstand, Art. 93 Abs. 1 Nr.1 GG, § 64 Abs. 1 BVerfGG 

Es mtisste sich urn einen geeigneten Antragsgegenstand handeln. Im 

Organstreitverfahren ist gemaf3 § 64 Abs. 1 BVerfGG jede rechtserhebliche - - -
Mal3nahrne oder Unterlassung des Antragsgegeners, die den Antragsteller in - - -
seinen ihm durch die Verfassung tibertragenen Rechten oder Pflichten verletzt, 

oder unmittelbar gefahrdet, tauglicher Streitgegenstand. Eine MaBnahrne oder ein 

Unterlassen ist dann rechtserheblich, wenn sie oder es nicht rein vorbereitenden 

Charakter hat, oder es zur Rechtsgeltung noch an einem selbststandigen 

Umsetzungsakt mangelt, also zwischen den Partien eine konkrete 

Meinungsverschiedenheit tiber verfassungsrechtliche Rechte oder Pflichten 

besteht.3 In diesem Fall ist die Ablehnung eines Einsetzungsantrags auf 

Untersuchungsausschusses durch die Bundesregierung streitbefangen. Fraglich 

ist, ob hier von einer Untatigkeit der Regierung zu sprechen ist, oder die 

Ablehnung des Antrags eine im Organstreit rtigefahige MaBnahem darstellt. Es 

wurde sich allerdings mit dem Antrag befasst, und erst anschliel3end die 

Ablehnung bekannt gegeben. Sie kann als sogenannte , qualifizierte 

Unterlassung" aufgefasst werden.4 Da der A- und B-Fraktion moglicherweise die 

Zustimmung zum Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zusteht, 

ist das Verhalten der Bundesregienmg rechtserheblich und somiL tauglicher -------.....- ____ .. 

2 Schmidt, Staatsorganisationsrecht, Rn. 622. 

3BVerfG I 03 , 81 (86) ; Papier/Kronke, Grundkurs Offentliches Recht I, Rn. 451 . 

4 BVerfG, Urt. v. 3.5.2016-2 BvE 4/ 14, Rn . 61, bundesverfassungsgericht.de. 

den Bundestag!
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IV. Antragsbefugnis, § 64 Abs. 1 BVerfGG 

Aul3erdem miisste die A-und B-Fraktion § 64 Abs. 1 BVerGG ---
antragsbefugt sein, d.h. geltend machen konnen, dass durch die 

_....- .. -
Antrags auf Untersuch_ungsausschuss (Antragsgegenstand) moglicherweise ein 

ihr, oder ein dem Organ dem sie angehort, durch das GG gewaluJ:es Recht oder 

gewahrte Pflicht verletzt oder unmittelbar gefahrdet ist. --Die Fraktion beruft sich allerdings auf Rechte die solche des Bundestags sind. _ - - - --
Denn das Quorum aus Art. 44 Abs. I S. 1 GG konnte zur Wahrung des 

Demokratieprinzips (Art. 20 Abs. 1 und 2 GG) und des parlamentarischen 

Regierungssystems (Art. 45b, 63, 67, 68 und 69 GG), namentlich zur 

Gewahrleistung des Gebots effektiver Ausiibung der Opposition und wirksamer 

parlamentarischer Kontrolle von Regierung und Parlamentsmehrheit, 5 nach der 

teleologischen Auslegung keine Anwendung finden. 

Der Wortlaut des § 64 Abs. I BVerfGG raumt durch Fonru!!ieruqg ..,1;,£9e!... 
Organ, dem er angehort" grundsatzlich aber sehr wohl die Moglichkeit ein, 

fremde Rechte im Rahmen der sogenannten ,,Prozesstandschaft" im eigenen 

Namen gel tend zu machen. 6 Diese ermoglicht es parlamentarische Kontrolle 

auszuiiben, und Minderheiten werden geschiitzt, indem der Rechtsweg vor dem 

BVerfG offensteht. 7 

Der prozessstandschaftlichen Antragsbefugnis der A- und B-Fraktion konnte 

allerdings entgegenstehen, dass der Bundestag auch Antragsgegper ist. 

zu einem sogenannten kommen. Sollte eine Geltendmachung 

eigener Rechte gegen_da§._selb<L_O.rga.Q_aber_nicht..moglich.,.sein, so konnte ein 

Antrag nur an Wirkung entfalten, 35!.!lr dLe_Earlamentsmehrheit. diesen. billigt. 

Dadurch wiirde allerdings der behindert, denn die 

parlamentarische Minderheit hatte nicht die Moglichkeit ihre Rechte gegen die 

Mehrheit gel tend zu mac hen. Antragsteller und diirfen also 

selben Organ zuzuordnen sein. 8 
.... -

5 BVerfG, Urt. v. 3.5.2016-2 BvE 4114, S. I, bundesverfassungsgericht.de. 

6 BVerfGE 2, 143 (165); BVerfG, Urt. v. 22.9.2015 -2 BvE 1/ 11 , Rn. 95 , juris.de. 

7BVerfG, Urt. v. 3.5 .2016-2 BvE 4i14, Rn. 66 f., bundesverfassungsgericht.de. 
8 BVerfGE 123,267 (338 f.); BVerfGE I, 35 1 (359); BVerfG I 351 (359). 

richtig
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Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die A- und B-Fraktion in ihren 

verfassungsmaf3igen Rechten beeintrachtigt oder gefahrdet wird. Die 

Antragsstellerin ist somi t antragsbefugt. 

V. Form und Frist, §§ 23, I, 64 II, III BVerfGG 

Der Antrag muss form- und fristgerecht gestellt werden. Dem Sachverhalt sind 

keine Angaben zu entnehmen, die darauf hinwiesen dass die Schriftform des § 23 -
Abs. I BVerfGG nicht eingehalten, oder das verletzte Recht gema13 § _24_Abs. 2 

BVerfGG nicht bezeichnet wurde. Die sechsmonatige Frist des § 64 J\..bs. 3 

BVerfGG ist durch die Einreichung des Antrags sieben Tage nach Ablehnung des 

Einsetzungsantrags gewahrt. 

VI. Allgemeines Rechtsschutzbediirfnis 

Es mUsste des Weiteren ein RechtsschutzbedUrfnis bestehen. Das 

RechtsschutzbedUrfnis wird indiziert, wenn alle Ubrigen 

Zulassigkeitsvoraussetzungen vorliegen. Dies ist zu bestatigen, somit besteht ein 

RechtsschutzbedUrfnis. 9 

VII. Zwischenergebnis 

Der An trag auf Durchflihrung eines Organstreitverfahrens ist somit zulassig. 

B. Begriindetheit 

Der Antrag im Organstreitverfahren ist begrUndet, wenn die beanstandete 

Unterlassung, im Fall die Ablehnung des Einsetzungsantrages auf einen 

Untersuchungsausschuss der A- und B-Fraktion durch Beschluss des 

Bundestages, erstere in ihren verfassungsma13igen Rechten verletzt. Fraglich ist, 

ob die A- und B-Fraktion verfassungsrechtlichen Anspruch auf die Zustimmung 

zum Antrag hatte. 

9 Degenhart, Staatsrecht I. Rn. 820. 
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I. Formelle Verfassungsma.Bigkeit des Einsetzungsantrags 

1. Anspruchsgrundlage § 126a Abs. 1 Nr.1 GOBT 

Die A- und B-Fraktion konnte aus § 126a Abs. 1 Nr.l GOBT einen Anspruch auf 
"----

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses haben. Die 122 Abgeordneten 

erreichen zahlenma13ig die darin vorgeschriebene Einsetzungsminderheit und der . 
Antrag findet zu Zeiten der 18. Wahlperiode statt. 

J 

Die Anspruchsgrundlage mtisste allerdings verfassungsrechtlich geboten sein, urn 

im Organstreit eingefordert werden zu konnen, da Gegenstand im Organstreit nur 

Verfassungsrecht sein kann. Beim § 126a Abs. 1 Nr. I GOBT handelt es sich 

allerdings urn eine einfachgesetzliche Regelung, Die Einhaltung der dort 

zugesicherten Rechte kann im Verfahren vor dem BVerfG nicht eingefordert 

werden. 10 

2. Anspruch aus Art. 44 Abs. 1 S. 1 GG 

Die A- und B- Fraktion konnte aus Art. 44 Abs. 1 S. 1 GG einen Anspruch auf .. 
Einsetzung des Untersuchungsausschusses haben. 

a) Grammatische Auslegung 

Art. 44 Abs. 1 S.1 sagt aus: ,Der Bundestag hat das Recht und auf Antrag eines 

Viertels seiner Mitglieder die Pflicht, einen Untersuchungsausschuss 

einzusetzen ... 622 Abgeordneten sind die 122 Abgeordneten der A- und B-. -- .... _ -
Fraktion weniger als ein Viertel. Der grarnmatischen Auslegung des Artikels - ... 
folgend, hat die Bundesregierung nicht die Pflicht einen Untersuchungsausschuss 

einzusetzen, un? hat die Antragstellerin in ihren Rechten nicht verletzt. Doch die 

Tatsache, dass auch einfachgesetzliche Regelungen (§ 126a Abs. 1 Nr. 1 GOBT) 

dem Wortlaut keine Beachtung schenken, konnte ein Indiz ftir eine mogliche 

Auslegung sein. 

b) teleologische Auslegung 

10 BVerfG, Urt. v. 3.5.2016-2 BvE 4/ 14, Rn. 25, bundesverfassungsgericht.de; Klein, in: Maunz/ 
Diirig, GG, Art. 44, Rn. 75 . 

gut
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Ein Recht auf Einsetzung des Untersuchungsausschusses konnte sich allerdings 

durch weitere Auslegung des Artikels unter Beachtung der speziellen Grundsatze 

flir die Auslegung des Grundgesetzes ergeben. So konnte die teleologische 

Auslegung des Art. 44 Abs. 1 S. 1 GG ergeben, dass die Ablehnung des -Einsetzungsantrags die Rechte der Antragstellerin verletzt. Das Quorum von -einem Viertel der Abgeordneten konnte keine Anwendung finden, wenn der .... -
Artikel dahingehend auslegbar ist. In dem Fall wiirde es sich urn umstrittenes 

verfassungswidriges Verfassungsrecht handeln. 11 

aa) Recht auf Opposition, Art. 20 Iff. i.V.m. Art. 38 I 2 GG 

Der Artikel konnte dahingehend nach Sinn und Zweck auszulegen sein, dass der -
A- und B-Fraktion ein Recht auf die Einsetzung des Untersuchungsausschusses .. 
zusteht. Dies wtirde auf dem ,Recht auf Opposition" _begriinden, welches 

wiederum im Demokratie.prinzip (AFt:-20-A-bs: 1 f. GG) und dem Grunds(\tZ 

parlamentarischen Regierungssystems (Art. 45b, 63, 67 ff. GG) verankert sein --konnte. 12 

(1) Grundgesetzliche Ankniipfungspunkte 

(i) Ableitung aus Demokratieprinzip, Art. 20 Abs. 1 f. GG 

Ein in der Verfassung festgehaltenes ,Recht auf Opposition" konnte im -Demokratieprinzip (Art. 20 Abs. 1 f. und Art. 28 Abs. I S. 1 GG) wurzeln. 13 

..... -- --- ., 
Prinzipiell werden Bundestagsbeschliisse nach dem Mehrheitsprinzip gefasst (Art. 

42 Abs. 2 S. 1 ). Trotzdem werden der Minderheit zahlreiche Sonderrechte 

eigeraumt (z.B. namentlich Art. 23 Abs. 1 a, S. 2, Art. 39 Abs. 3 S.3, Art. 44 Abs. 

1 S. 1; Art. 45 a Abs. 2 S.2 und Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG) 14• Durch die .. 
Gewahrleistung von wird deutlich, dass den Entscheidungen 

der parlamentarischen Mehrheit zwar grundsatzlich besondere Bedeutung 

11 Korioth, in: Maunz!Dilrig, GG, Art. 137 WRY, Rn. 8; BVerfGE 3, 225 (233). 

12 BVerfG, Urt. v. 3.5.2016 - 2 BvE 4/1 4, S. l , bundesverfassungsgericht.de. 

13 BVerfGE 2, I (12 f.); 44, 308, (321 ); 70, 324 (363); BVerfG, Urt. v. 3.5.2016 - 2 BvE 4/ 14, Rn. 
86, bundesverfassungsgericht.de 

14 BVerfGE 5, 85 ( 198) f; 44, 308 (321 ). 

ja, aber inwiefern?
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zugemessen wird, aber stets ein Wettbewerb der verschiedenen politischen Krafte ..__ , 
erhalten bleiben soli. Die parlamentarische Minderheit hat also jederzeit die .. -
Chance zur Mehrheit zu werden, 15 dadurch dass sie ihren Standpunkt jederzeit in 

den Willensbildungprozess des Parlaments einbringen kann. 16 Dem 

Minderheitenschutz kommt somit in der freien Demokratie als Erganzung des 

Mehrheitsprinzips elementare Bedeutung zu.17 Auch das , Prinzip der Herrschaft .____ ____, 

auf Zeit" 18, daher dass regelmaBig Neuwahlen stattfinden, die einen politischen ... 
Meinungswechsel ermoglichen, verdeutlicht die vom Gesetzgeber eingeraumte 

Moglichkeit der Meinungsanderung, sodass die Mehrheitsentscheidungen nicht 

endgtiltig sein mtissen. 

ii) Ableitung aus Rechtsstaatsprinzip, Art. 20 Abs. 2 S. 2, Abs. 3 

Das , Recht auf Opposition" konnte sich des Weiteren aus dem 

Rechtsstaatsprinzip aus den Artikeln 20 28 Abs. 1 S. 1 GG ableiten 

lassen. Der dort statuierte Grundsatz der Gewaltenteilung erfordert die 

gegenseitige Kontrolle der drei Gewalten (gesetzgebende, vollziehende und 

rechtssprechende ). Auch die parlamentarische Kontrolle von Regierung und 

Verwaltung wird durch den Grundsatz eingefordert.19 Da die Abgeordneten, die 

die Regierung stellen, grundsatzlich eher die Meinung ,ihrer" Regierung teilen, 

und der Kontrolle der Regierung somit weniger Interesse entgegenbringen, liegt 

es hauptsachlich an der Opposition diese Forderung zu erftillen,2° und die 

rechtsstaatliche Gewaltenteilung zu sifh£rn. 

iii) Ableitung aus Freiheit und Gleichheit der Abgeordneten, Art. 38 I 2 GG 

15 BYerfGE 44, 125 (142) 

16BYerfGE 70, 324 (363). 

17 Grop/,Staatsrecht I, Rn 338. 

18 Dreier, in : Dreier, GG, Art. 20, Rn. 79, 81 . 

19BVerfG, Urt. v. 3.5 .2016-2 BvE 4/ 14, Rn. 87, bundesverfassungsgericht.de 

2°Cancik, NYwZ 2014, 18 ( 19); Beckermann! Weidemann, Ad Legendum 2015, 243 (243, 24 7); 
Haberland, Verfassungsrechtliche Bedeutung der Opposition, S. 140 ff .. 

gut
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Ein , Recht auf Opposition" konnte sich auch aus Art. 38 I 2 GG, der Freiheit und 

Gleichheit der Abgeordneten ableiten lassen. Dieser Grundsatz ermoglicht 

namlich jedem Einzelnen Abgeordneten ein Recht auf parlamentarisches 

Opponieren. 21 

(2) Effektivitat der Kontrolle durcb die Opposition 

Ersichtlich wird, dass das GG den Abgeordneten tatsachlich em , Recht auf 

Opposition" einraumt, damit die Mehrheitsentscheidungen kontrolliert und 

korrigiert werden. 22 Dies wird auch durch die Rechtssprechung des BVerfG 

anerkannt.23 Doch damit dieses Recht von den Abgeordneten auch tatsachlich 

wahrgenommen werden kann, also effektive parlamentarische Opposition 

ausgeiibt werden kann, ist es notwendig, dass die im Grundgesetz vorgesehenen __ .,. 
Minderheitenrechte auf Wirksamkeit hin ausgelegt werden. 24 Das Quorum von ein 

Viertel der Abgeordneten in Art 44 Abs. 1 S. 1 konnte im Fall also durch 

Auslegung vielleicht keine Anwendung finden. Diese teleologische Reduktion - -
miisste also zur Gewahrleistung der Effektivitat des Oppositionsschutzes 

unbedingt einer Senkung des Quorums auf die Abgeordneten der oppositionellen 

A- und B- Partei bediirfen. 

i) Recht auf parlamentarisch Selbstkontrolle (Art. 20 I f.) 

Das Quorum konnte basierend auf dem Recht der parlamentarischen 

Selbstkontrolle resultierend aus Art . 20 Abs.1 f. teleologisch reduzierbar sein. 

Denn eine effektive parlamentarische Selbstkontrolle des Bundestags durch die 

Opposition liegt nicht nur im Interesse oppositioneller Abgeordneter, sondern ist 

auch ftlr die freiheitlich Demokratische Grundordnung elementar.25 Durch das 

21 Beckermann/Weidemann, Ad Legendum 2015,243 (247). 

22 Gropl, Staatsrecht I, Rn. 338. 

23 BVerGE 2, I, ( 12f) ; 44, 308, (32 1 );BVerfG, Urt. v. 3.5.2016- 2 BvE 4/ 14, Rn. 86, 
bundesverfassungsgericht.de. 

24 BVerfGE 67, 100 (130). 

25 Epping, in: Mangoldt/Kiein!Starck, GG, Art. 67 Rn. 4. 
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nach der A- und B-Fraktion zu hoch angesetzte QuoO!!!l konnte der Bundestag 

sich selbst dieser Moglichkeit beraubep. Wie bereits erortert, ist die ---.-
Wahrnehrnung der Oppositionsrechte fiir Abgeordnete der Oppositionsparteien 

einfacher als fiir Regierungsabgeordnete, die unter Umstanden gar nicht erst eine 

abweichende Meinung haben, oder diese vielleicht nicht gerne, oder nur 

parteiintern zur Schau stellen urn nicht als untreu wahrgenommen zu werden.Z6 1st -. ._....,.....,..... . 
die Opposition also abhangig von der Mitwirkung von Regierungsabgeordneten 

verliert sie an Wirksarnkeit. 

Selbiges Problem stellt sich, sollte die Opposition in der Ausiibung ihrer 

Kontrollfunktion vom Wohlwollen der Regierung abhangig sein,27 wie etwa wenn 

sie gewisse Quoren nicht erftillt, die sie zur Ausiibung der sich als ,klassische"28 

Oppositionsrechte herausgebildeten Rechte benotigt. 

Dass aber spezielle Minderheitenrechte existieren, bedeutet dass der Gesetzgeber 

die Ausiibung ihrer Kontrollbefugnisse auch dann ermogliche will, wenn das dem 

Willen der parlamentarischen Mehrheit nicht entspricht. Nimmt diese wie es in 

der geschilderten Regierung der Fall ist, eine deutliche Uberhandstellung ein, 

konnte man davon ausgehen, dass Quoren zur Ermoglichung einer effektiven 

Opposition auslegbar sind. 

ii) Verzogerte Gesetzgebung 

Die Tatsache, dass das Quorum in Art. 44 Abs. 1 S. 1 von den Abgeordneten der 

A- und B-Fraktion, die die Opposition bilden nicht aufzubringen ist, konnte auch 

einer verzogerten die mit der Entwicklung in der 

Parteienlandschaft nicht Schritt halten konnte zuzuschreiben sein. Sollte dies der 

Fall sein diirfte eine Auslegung des Quorums im Sinne des Verfassungsgebers 

·Sein. Tatsachlich scheint der Gesetzgeber nach den Wahlergebnissen 

Handlungsbedarf gesehen zu haben. Dies wird durch den Erlass des 

§ 126 a GOBT ersichtlich, in dem die Einsetzungsminderheit zur Einsetzung eines ... 

26Ktein, in Maunz/Dtirig, GG, Art. 44, Rn. 74. 

27 BYerfG, Pressemitteilung Nr. 22/2016 S.2. 

28 Gropl, Staatsrecht 1, Rn. 346; BYerfGE I 05, 187 ff. Rn. I 06; BYerfG 49, 70 ff., 86 f.. 
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Untersuchungsausschusses fiir die Dauer der 18. Wahlperiode auf 120 

Abgeordnete gesenkt wird.29 Diese Selbstverpflichtung der Regierung spricht 

ebenfalls fur die teleologische Reduktion des Quorums aus Art. 44. 

iii) Schutzfunktion des Quorums 

Ein weiteres Argument flir die Auslegung des Artikels stellt die Tatsache dar, dass 

das Argument dass die Quoren absichtlich hoch festgelegt seien, urn Missbrauch 

zu verfassungsfeindlichen Zwecken zu vermeiden, ltickenhaft ist. Durch die 

Festlegung der Einsetzungsminderheit auf ein Viertel der Abgeordneten soli eine 

missbrauchliche Ausubung von Rechten wie sie in der Weimarer Republik 

stattgefunden hatte verhindert werden. In dieser sollte dadurch die 

Arbeitsunfahigkeit anderer Organe hervorgerufen werden.30 Tatsachlich stellt ein 

Untersuchungsausschuss heutzutage eine hohe zeitliche und personelle Belastung 

fur die Fraktionen dar, und eventueller Missbrauch muss bei den nachsten Wahlen 

politisch verantwortet werden.31 

bb) Mangel spezifischer Oppositionsrechte 

Gegen die Behauptung, zur Gewahrleistung einer effektiven Opposition sei es 

notwendig das Quorum in Art. 44 Abs. 1 S. 1 nach der Methode der 

teleologischen Reduktion nicht anzuwenden, sprechen allerdings einige 

Argumente. 

So ist zwar ein Recht auf Opposition dem GG zu entnehmen, doch die Existenz 

spezifischer Oppositionsrechte lassuLch nachweisen)2 Die Opposition hat 

die Moglichkeit im grundgesetzlichen Rahmen der Rechte fur parlamentarische 

Minderheiten (z.B. Art. 23 Abs. laS. 2, Art. 39 Abs. 3 S. 3, Art. 44 Abs. t' S.l) 

Einfluss zu nehmen und Kontr<ill.e Minderheiten qualifizieren sich 

dadurch, dass sie bestimmte Quoren erreichen, die Zusammensetzung der 

29Cancik, NVwZ 2014,18 ( 19); Kluth, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, GG, Art. 44, Rn. 
13; Waldhofl, in Waldhoff/Garditz, PUAG, § I, Rn. 48. 

30 Morlock, in: Dreier, GG, Art. 44, Rn. 4; Glauben, in: Bonner Kommentar, GG, Art. 44, Rn. 6, 31 

31Cancik, NVwZ 2014,18 (33) 

32BVerfG, Urt. v. 3.5.2016-2 BvE 4/ 14, Rn. 91, bundesverfassungsgericht.de. 
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Abgeordneten ist dabei nicht von Bedeutung. Hintergri.indiger Gedanke ist 

hierbei, dass die Regierungsmehrheit aus Abgeordneten verschiedener politischer 

Hintergrtinde zusammengesetzt sein kann, die auch von Minderheitemechten 

Gebrauch machen konnen sollen.33 Eine Qualifizierung ist in jedem Fall 

Voraussetzung. Sollte man namlich die Minderheitemechte als spezifische 

Oppositionsrechte auffassen, wtirden im unwahrscheinlichen aber nicht 

auszuschliel3enden Fall, dass die Opposition aus einem Abgeordneten besteht , 

diesem aile Minderheitenecht zustehen.34 Aul3erdem .. ware im eben£alls 

unwahrscheinlichen Fall einer Allpa:_teiemegierung kaum parlamentarische 

Kontrolle moglich. 

Dass der Opposition besondere Rechte zustehen, wird nicht ersichtlich. Aul3erdem 

lasst sich argumentieren, dass die Oppositionsfraktionen, sollten sie ein Quorum 

nicht durch die Zahl der eigenen Mitglieder erfiillen konnen, auch Abgeordnete 

der Regierungsfraktionen von ihren Einwanden tiberzeugen konnen. Im Faile der 
.... 

A- und B-Fraktion bedtirfte es, sollte die Antragstellerin geschlossen auftreten, 

was auf Grund von mangelnden entgegenstehenden Angaben anzunehmen ist, 

lediglich 33 weiterer Abgeor.dneter. Der Einwand, dass Regierungsabgeordnete 

eher nicht fur oppositionelle Einwande zu gewinnen seien ist dahingehend 

hinfallig, dass Ab_geordnete gemal3 dem freien Mandat a us A_rt. j_8 A.bs. 1 GG ,nur 

ihrem Gewissen unterworfen" und somit in ihrem Stimmverhalten frei sind. 

Durch die sogenannte , Indernnitat" konnen sie auf keine Weise fur ihr ... 
Abstimmungsverhalten zur Verantwortung gezogen werden. 35 Es konnen also aile 

Abgeordneten Kontroll- und Kritikfunktion, nicht nur regierungsintem, 1m --- ... 
Parlament austiben.36 Einer parlamentarischen Kontrolle steht also em 

angemessen hoch angesetztes Quorum nicht im Weg, die Opposition 

zu ergreifen besteht weiterhin, auch wenn die oppositionelle A- und B-Fraktion 

33BVerfG, Urt. v. 3.5.20 16-2 BvE 4/ 14, Rn. 93, bundesverfassungsgericht.de. 

34Cancik, NVwZ 2014,18 (21) 

35 Arndt/Rudolf, Offentliches Recht, Rn. 187 

36BVerfG, Urt. v. 3.5.2016 -2 BvE 4114, Rn. 102, bundesverfassungsgericht.de; BVerfG 2, I (13); 
44, 308 (32 1) 

schönes Argument
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das Quorum zahlenmaBig nicht aufbringen kann. Eine Gewahrleistung von 

Minderheitenrechten speziell ftir die Opposition ist somit nicht begriindet. 

cc) Gleichbehandlungsgrundsatz der Abgeordneten (Art. 38 Abs. 1 S. 2) 

Auch der Gleichbehandlungsgrundsatz der Abgeordneten und ihrer 

Zusammenschliisse konnte einer teleologischen Reduktion, die zu einer 

Nichtanwendung des Quorums ftihren wiirde, im Weg stehen. Denn wilrde das • ,. 
Quorum nicht angewendet, wiirden dadurch die oppositionszugehorigen 

gegeniiber den regierungstragenden Abgeordneten bevorzugt. Die 

Ungleichbehandlung miisste rechtfertigbar sein, da sie ansonsten gegen Art. 38 

Abs. 1 S. 2 verstoBt. der Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts 

kann der Grundsatz nur durchbrochen werden, wenn besondere Grtinde die weitet. - . . 

bestimmt werden vorliegen. Sie miissen durch die Verfassung legitimiert sein, und 

genau so bedeutsam wie die Abgeordnetenrechte sein.37 Die Situation der 

auBergewohnlich groBen Regierungsmehrheit, durch die sich die A- und B-

Fraktion im Fall in ihrem Recht auf Opposition eingeschrankt fiihlt, konnte ein 

solcher Grund sein. Doch dadurch dass die Quoren, die zur Ausiibung der 

Minderheitenrechte erfiillt sein miissen, sich in ihrer Zusammensetzung wie 

erlautert jedoch nicht auf oppositionelle Abgeordnete beschranken, sondem sich 

die Minderheit aus Abgeordneten verschiedener Fraktionen und Parteien 

zusammensetzen kann,38 bleibt die Oppositionsmoglichkeit auch in der im Fall 

geschilderten Situation erhalten. Die Ungerechtigkeit ist somit nicht zu 

rechtfertigen. Ein Anspruch lasst sich nicht herleiten. 

dd) Grone Koalition als Wahlergebnis 

Des Weiteren gegen die Auslegung des Artikels spricht die Tatsache, dass die 

wirkungsarme Opposition Ergebnis der demokratischen Wahl und somit .... 
Entscheidung des Volkes (Souverans) ist. Die Wahlentscheidungen beziehen sich 

zwar auf Abgeordnete,39 doch entscheidet sich der Wahler aufgrund bestimmter 

37BVerfG , Urt. v. 3.5 .2016-2 BvE 4/ 14, Rn. 98, bundesverfassungsgericht.de. 

38 BVerfGE 2 1, 52 (53); 124, 78 (107) 

39Cancik, NVwZ 2014, 18 (24) 
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vertretener Meinungen und beeinflusst mit seiner Entscheidung somit maBgeblich 

die Bildung von Mehrheit und Minderheit. Das ist somit zu akzeptieren --und darf nicht durch Verfassungsausleg':ng hinterfragt werden. 

ee)Annahme verfassungswidrigen Verfassungsrechts 

Im Verlaufe des Gutachtens wurde erkenntlich, dass zwischen den 

grundgesetzlichen Quoren, dass die Minderheiten fiir die Ausubung ihrer Rechte 

einhalten mussen, und dem verfassungsrechtlichen Grundsatz effektiver 

Opposition ein Spannungsverhaltnis besteht. Hatte die Untersuchung ergeben, 

dass das Quorum das Recht auf Opposition beeintrachtigt, also dem Wortlaut des 

Art 44. Abs. 1 S.1 zur Wahrung des Gesetzeszwecks nicht Folge geleistet werden 

hatte sollen, dann wlirde es sich im besagtem Artikel urn verfassungswidriges 

handeln. Die _Existenz solchen Rechts ist-allerdings 

Zunachst erweist sich die einer 

Norm als nicht moglich, da aile Verfassungsbestimmungen gleichrangig sind,.4o 

weil das GG als Einheit zu verstehen ist.4 ' Eine Abwagung ist also nicht moglich. 

Das Spannungsverhaltnis lasst sich durch die umstrittene Rechtsfigur nicht !Osen. 

c) Historische Auslegung 

Ebenfalls gegen eine teleologische Reduktion des Artikels spricht die 

Rechtsprechung des BVerfG. Schon mehpnals ist es vorgekomrnen, dass die 

parlamentarische Opposition alleine die zur Geltendmachung von - - --Minderheitenrechten zu erfUllende Quoren nicht aufbringen konnte. In der 5 . 
.... 

Wahlperiode (wahrend der Bonner Koaltion, 1966-1969) unter Bundeskanzler 

Kiesinger entfielen sogar nur 9,7% der Abgeordnetenmandate auf die Opposition 

und auch in der 16. Wahlperiode (2005-2009) unter Angela Merkel gab es mit der 

18. Wahlperiode vergleichbare parlamentarische Krafteverhaltnisse.42 Ein 

4° Korioth, in: Maunz!Di.irig, GO, Art. 78/ WRY Art. 137 Rn. 8 

41 BVerfG, Pressemitteilung Nr. 22/2016 S.3 . 

42Cancik, NVwZ 20 14, 18 (2 1 ). 
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,Verfassungswandel" und somit ein verzogertes Eingreifen dg Gesetzgebers ist 

nicht zu bestatigen. Die Verhaltnisse sind stabil.43 

3. Zwischenergebnis formelle Verfassungsma8igkeit 

Durch das Grundgesetz werden keine spezifischen Oppositionsrechte manifestiert, 

die eine teleologische Reduktion des Quorums erfordern wiirde. Auch das ,Recht 

auf Opposition" ist durch das vermeintlich hohe Quorum nicht verletzt. Die 

begrilndete Ablehnung des Einsetzungsantrags war somit nicht rechtswidrig. 

II. Hilfsgutachten: Materielle Zulassigkeit des Einsetzungsantrags 

Fraglich ist ob die A- und B-Fraktion Anspruch auf eine inhaltliche Beantwortung 

ihrer Fragen gehabt hatte. Dazu hatte die materielle VerfassungsmaBigkeit des 

Einsetzungsantrags gewahrleistet sein milssen, die Untersuchungsgegenstande 

hatten bestimmt genug bezeichnet und als solche zulassig sein milssen. 44 

1. Frage 1 

Fraglich ist ob die Frage 1 die Voraussetzungen erfilllt. 

a) Bestimmtheitsgebot 

Der Untersuchungsgegenstand eines Untersuchungsausschusses muss hinreichend 

bestimmt sein. Das Bestimmtheitsgebot ergibt sich aus dem Rechtsstaatsprinzip , ___________ _ 
gemaB Art. 20 III GG. 45 Fraglich ist, ob die hinreichende Bestimmtheit bei Frage 

1 vorliegt. Da die Frage eine _ko_!.lkret gestellt isLu..!ld auf die...A.J.!fkHitung v.on 

eventuellen Fehlern beim Erstellen des Einsatzkonzepts abzielt, ist die 

hinreichende Bestimmtheit zu bejahen. 

b) Verfassungsrechtliche Grenzen des Untersuchungsrechts 

43BVerfG, Pressemitteilung Nr. 22/20 16 S. 3. 

44 Crop/, Staatsrecht I, Rn. 1101. 

45 Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 680. 
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UntersuchungsgegensUinde mlissen sich an die verfassungsrechtlichen Grenzen 

des Untersuchungsrechts halten.46 Fraglich ist ob Frage 1 diese Anforderung 

erftillt. 

aa) PUAG 

Die PUAG konnte die ZuHissigkeit des Untersuchungsgegenstandes regeln. § 1 

Abs. 3 PUAG regelt, dass ein Untersuchungsverfahren im Rahmen der 

verfassungsmaBigen Zustandigkeit ist" 

Beim PUAG handelt es sich jedoch urn ,einfaches" Gesetz, also nicht urn 

Verfassungsgesetz. Somit kann der Paragraph nicht PrUfungsmaJ3stab fur die 

VerfassungsmaBigkeit sein, und lediglich in Fragen der Auslegung zu Hilfe 

gezogen werden kann. 

bb)GG 

Das GG konnte das Untersuchungsrecht begrenzen. 

Der Untersuchungsausschtisse betreffende Art. 44 GG enthalt dem Wortlaut nach - -
keine den Untersuchungsgegenstand betreffengen Beschrankungen. Fraglich ist, .. 
ob sich eine Begrenzung der Themen ergibt, setzt man den Artikel wie es fur 

Verfassungsbestimmungen nach dem Prinzip der Einheit der Verfassung tiblich - ' 

ist, in den GesamtzusamJ!lellhang des GG. Gtenzen des parlamentarischen -
Untersuchungsrechts konnten sich aus dem Kompetenzbereich des Bundes aus 

Art. 30, 70 GG und aus der Gewaltenteilung aus Art. 20 Abs 2 S. 2 GG ergebenY 

(1) Kompetenzbereich des Bundes 

Das Untersuchungsrecht des parlamentarischen Untersuchungsausschusses ist auf 

die verfassungsrechtlichen Zustandigkeitsbereiche des Bundes beschrankt. 

Anhaltspunkt ist hier § I III PUAG. Der sogenannten ,Korrolartheorie"48 folgend, 

46 Oberrath, Staatsrecht, Rn. 86; Zippelius/Wiirtenberger, Deutsches Staatsrecht, S. 336 f.. 

47 Wilms, Staatsrecht I, Rn. 589. 

48 Stern, Staatsrecht II, S. 63 

-
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kann der Untersuchungsausschuss als Hilfsorgan des Bundestages nicht mehr 

Rechte haben als selbiger. 49 

Fraglich ist zunachst, ob Frage 1 in den Zustandigkeitsbereich des Bundestages 

fallt. 

Die Antragstellerin argumentiert, dass dadurch dass Bundespolizisten am 

17.11.2016 in S eingesetzt wurden der Bund zustandig sei. Die Bundesregierung 

kontert, dass die Belange in die alleinige Kompetenz der fUr den Einsatz 

zustandigen und weisungsbefugten Landesbehorden fielen. Aul3erdem verfiige 

weder sie noch der Bundestag tiber genaue Kenntnisse des vom Land L zugrunde 

gelegten Einsatzkonzepts. Naher zu betrachten sind j m..Falle.Art. 30, 70 und 83 

GG. Demnach obliegt es den Landem Gefahren ftir die Offentliche Sicherheit und 

Ordnung durch polizeiliche Mal3nahrnen abzuwehren.5° Fraglich ist, ob die 

Verantwortung fur die Beamten der Bundespolizei , die bei 

Untersttitzungseinsatzen eingesetzt werden, vom Bund oder vom jeweiligen Land 

getragen werden muss. Hiertiber konnte der Wortlaut des Art. 35 Abs. 2 S.1 GG 

Aufklarung schaffen. Demnach untersttitzen die eingeforderten Bundesbeamten 

lediglich das Land bei der Erfiillung seiner Aufgaben. Aul3erdem ist die - -
Untersttitzung nach § 11 Abs. 2 BPolG an das im entsprechenden Bundesland 

geltende Landerrecht gebunden. Der Bund tibemimmt also keine Verantwortung 

fiir das Handeln der eingesetzten Bundespolizeibeamten und ist auch nicht 

rechtlich oder faktisch fur die Leitung des Einsatzes verantwortlich.51 Da die 

Bundesregierung nicht die Verantwortung tragt, konnte man meinen sie konnte 

nicht zur Herausgabe von Inforrnationen verpflichtet werden, da sie dartiber gar 

nicht verfiigen kann. Tatsachlich muss aber die Anforderung der Bundespolizei 

aile ftir die Entscheidung wesentlichen Merkmale des Einsatzauftrags enthalten. 

Diese sind allerdings begrenzt. Denn die Planung des Einsatzes kann vielleicht bei 

der Anforderung noch nicht abgeschlossen sein und au13erdem muss die 

Anforderung nicht aile Aspekte des Einsatzes umfassen , da nur 

49 Wilms, Staatsrecht I, Rn . 589; Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 682 

50 BVerfG, Urt. v. 2.6.2015-2 BvE 7/ 11 Rn. 114, bundesverfassungsgericht.de; BVerfG 97, 198 
(214 ff.) 

51 BVerfG, Urt. v. 2.6.2015-2 BvE 7/ 11 Rn. 114, bundesverfassungsgericht.de 
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entscheidungswesentliche Merkmale des Einsatzauftrags fur die Bundesregierung 

von Bedeutung sind, ein konkretes Einsatzkonzept muss nicht mitgeteilt werden. 52 

Auf3erdem konnen in der Anfrage nur Informationen, die bis zum 

Antragszeitpunkt bekannt waren erhalten sein. Es erscheint nicht sinnvoll, die 

Bundesregierung aus der Berechtigung zur staatlichen lnformationspolitik zur 

Erteilung solcher unvollstandiger und somit unergiebiger Informationen zu 

verpflichten, zumal die Frage im Fall konkret auf ein Einsatzkonzept abzielt. 

Auf3erdem wiirde ein solches Vorgehen das im foderalen System bestehende 

Konzept , dass nur eine Stelle die Verantwortung tragen soil urn 

Verantwortungsllicken zu vermeiden hintergehen.53 

Die Frage fallt somit nicht in den Zustandigkeitsbereich des Bundes, und ist 
....__ 

aufgrund des Bundesstaatsprinzips nach Art. 30 GG nicht von einem 

Untersuchungsausschuss des Bundestages uberpriitbar. 

(2) Gewaltenteilungsgrundsatz, Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG 

Der Untersuchungsgegenstand konnte des Weiteren gegen eine Beschrankung, die 

sich aus dem Gewaltenteilungsgrundsatz (Art. 20 Abs. 2 S. 2) ableiten lasst, 

verstof3en. Jedoch ist im gegeben Fall kein Hinweis darauf gegen, dass die Frage 

in die ausschlief3liche Kompetenz eines anderen Verfassungsorgans fallt. 

c) KHirung von Tatsachen und Offentliches Interesse 

Die Frage ist auf die KHirung von Tatsachen gerichtet und die • 

mogliche Fehler im Einsatzkonzeptliegt im..offentlichen.lnteresse-.Qies Hisst sich 

dadu.rch beg.r.unden, dass eln mogliches Ergebnis der Untersuchung rechtliche und 

so mit die Allgemeinheit betreffende F olgen haben konnte. 54 

2. Frage 2 

Fraglich ist, ob die zweite Frage die ZuUissigkeitsvoraussetzungen erfiillt. 

52BVerfG, Urt. v. 2.6.20 15 - 2 BvE 711 I Rn. 82, bundesverfassungsgericht.de 

53 BVerfG, Urt. v. 2.6.2015 - 2 BvE ?i ll Rn. 83, bundesverfassungsgericht.de 

54 Morlock, in : Dreier: GG, Art. 44 Rn.l l 
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a) Bestimmtheitsgebot 

Frage 2 zielt auf die AufkHirung des rechtswidrigen Verhaltens von 

Bundesbeamten ab und ist somit genau bestimmt. 

b) Verfassungsrechtlichen Grenzen des Untersuchungsrechts 

aa) Kompetenzbereich des Bundes 

Fraglich ist zunachst, ob die Frage in den Zustandigkeitsbereich des Bundestags 

fallt. Die Bundesregierung bel!!ft 

1, auch Frage _2 Angelegenheit des Bundes zum Gegenstand, sondern 

betrafe Belange, die in die alleinige Kompetenz der flir den Einsatz 

weisungsbefugten und zustandigen Landesbehorden fielen. Es lasst sich anftihren 

dass der Bund aufgrund der f6deralen Struktur der Bundesrepublik nur insoweit in 

den Wirkungsbereich eines Landes eingreifen darf, als ihm Aufsichts- und 

Kontrollrechte nach dem GG zukamen. Filr Unterstiltzungseinsatze ist allerdings 

nach § 11 BPolG die anfordernde Landesregierung zustandig. 5:_ D_ie 

Bundespolizisten sind gegeni.iber dem Land weisungsgebunden. Man konnte also 
- _...... ... ........ -4. 

annehmen, dass dieses auch im Falle von rechtswidrigem Verhalten die 
.... ......,....,..._ ........_,...._....,. ... ...-¥10- 't 

Verantwortung tragt. Tatsachlich jedoch sind aile Bundesbeamten gema.B Art. 20 
.... ._..,..,..,. -".. -
Abs. 3 GG an Gesetz und Recht gebunden. Die Dienstrechtliche Verantwortung .. -
fur das Handeln der Bundesbeamten tragt folglich der Bund. 56 Die Anfrage hat ----den rechtswidrigen Einsatz von Pfefferspray zurn Gegenstand, es mi.isste aber 

auch erkenntlich werden, basierend auf welchen Tatsachen ein 

Verdacht besteht, dass sich Bundespolizisten rechtswidrig verhalten haben.57 Die 
"" ... -

Frage besagt, dass unverhaltnismaBig vie! Pfefferspray eingesetzt wurde, es 

besteht also ein begri.indeter Verdacht des rechtswidrigen Verhaltens. Somit ist die 

Bundesregierung zur Informationserteilung tiber die Weisungslage, Gri.inde fur 

55BVerfG, Urt. v. 2.6.2015 - 2 BvE 711 I Rn. 79, bundesverfassungsgericht.de. 

56BVerfG, Urt. v. 2.6.2015 - 2 BvE 7/ II Rn. 11 6, bundesverfassungsgericht.de. 

57 siehe 56. 
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Abweichungen und nach dem Einsatz gezogenen Konsequenzen verpflichtet. 58 

Die Frage fallt somit in den ZusHindigkeitsbereich des Bundes. 

bb) Gewaltenteilungsgrundsatz 

Der Untersuchungsgegenstand konnte allerdings gegen eine Beschrankung, die 

sich aus dem Gewaltenteilungsgrundsatz (Art. 20 Abs. 2 S. 2) ableiten Uisst, 

verstol3en. Jedoch ist im gegeben Fall kein Hinweis darauf gegen, dass die Frage 

in die ausschliel3liche Kompetenz eines anderen Verfassungsorgans fallt. 

c) KHirung von Tatsachen und Offentliches Interesse 

Die Frage ist auf die Klarung von Tatsachen gerichtet und die AufkHirung tiber 

mogliches rechtswidriges Verhalten von Bundespolizisten liegt im Offentlichen 

Interesse. 

Frage 2 erfilllt somit aile 

U ntersuchungsgegenstand. 

3. Frage 3 

inhaltlichen Voraussetzungen an den 

Fraglich ist, ob die dritte Frage die Zuliissigkeitsvoraussetzungen erflillt. 

a) Bestimmtheitsgebot 

Auch Frage 3 ist klar formuliert, der Untersuchungsgegenstand ist somit genau 

bestimmt und ein Informationsbedilrfnis wird deutlich erkennbar. 

b) Einhaltung der verfassungsrechtlichen Grenzen des Untersuchungsrechts 

Die Materie auf die sich die Frage bez ieht, mlisste wegen des 

Bundesstaatsprinzips m den Zustiindigkeit des Bundes fallen. 

Parlamentsabgeordnete sind als Teil des Verfassungsorgans Bundestag59 vom 

Kompetenzbereich des Bundes erfasst. 

58siehe 56. 

59 Pieroth, in : Jarass!Pierroth, GG, Art. 38, Rn. 25 . 

gut
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Die Frage greift des Weiteren nicht in die feste Zustandigkeit einer anderen 

Staatsgewalt ein. Allerdings konnte sie den ,Ker12..bereich exekutivS!r 

Eigenverantwortung"60, den grundsatzlich unausforschbarer Initiativ- , Beratungs-

und Handlungsbereich der Regierung, eindringen, welches dem 

Untersuchungsausschuss nicht erlabt ist. 61 Ein solcher Kernbereich konnte mit der 

Willensbildung der Ministerin M betroffen sein. Da diese allerdings bereits 

abgeschlossen ist, entstehet hier kein Zulassigkeitshindernis. Frage 3 konnte 

allerdings wegen mangelndem Amtsbezug nicht beantwortet werden mUssen. --------...-- - .. _ - . 
Tatsachlich scheint die konkrete Information, ob Ms Sohn Opfer von dw·ch -- ... 

Hooligans verUbter Gewalt wurde, fUr ihre Entscheidung, ob Bundespolizisten 

entsendet werden sollen irrelevant. Denn es ist nicht davon auszugehen, dass sich 

die Bundespolizisten aufgrund von Erfahrungen der M anders gegenUber den 

Hooligans verhalten wUrden. Au13erdem konnte das freie Mandat aus Art. 38 

1 S. 2 GO gewahrleisten, J;.1 jhr politisches Amt in einem grundsatzlich 

personlichen und nicht ausforschbaren Vorgang ausUben kann. Daftir spricht der 

Wortlaut qemnach die Abgeordneten ,nur ihrem Gewissen 

unterworfen" sind, der Abgeordnete kann nicht fUr seme Entscheidungen zur ._ ...... _ 
Rechenschaft gezogen werden. 

c) KHirung von Tatsachen und Offentliches Interesse 

Die Frage ist auf die Klarung von Tatsachen gerichtet und die Aufklarung tiber 

moglichen Amtsmissbrauch der M liegt im offentlichen Interesse. 

Frage 3 erfUllt die inhaltlichen Voraussetzungen nicht, da sie Privates zum Inhalt 

hat. 

C. Fazit 

Der Antrag 1m Organstreitverfahren ist unzulassig. Die Fragen 1 und 3 sind 

zudem unbegrUndet. 

Die Ablehnung des Antrags durch die Bundesregierung hat die A- und B -Fraktion 

nicht in ihren verfassungsma13igen Rechten verletzt. 

6o BVerfGE 67, 100 (139) 

61 BVerfGE67, 100(139); 110, 119(214) 

etwas knapp
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Mtinchen, 16.04. 2017 

Eine sehr erfreuliche Arbeit. Das mögliche Vorliegen eines 
Anspruchs aus Art. 44 GG und das Recht auf effektive Opposition 

haben Sie sehr gut abgehandelt. Lediglich Frage 3) fiel etwas 
knapp aus und Sie erwähnen, dass die Bundesregierung (statt 

Bundestag) den den Antrag abgelehnt habe. Ansonsten nur sehr 
gute Ausführungen.
sehr gut, 16 Punkte
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Sachverhalt Hausarbeit 
 
 
Der 16-jährige Anton (A) steckt in Geldnöten. Darum fasst er eines Abends den Plan, in 
die Villa der wohlhabenden betagten Witwe Bertha (B) einzubrechen, um Schmuck und 
Wertsachen zu entwenden. Die Villa ist von einem großen, etwas verwilderten Park 
umgeben, der wiederum durch eine Mauer von der Straße abgegrenzt ist. Am Ein-
gangstor und an mehreren Stellen entlang der Mauer ist ein Hinweisschild mit der Auf-
schrift „Warnung vor dem bissigen Hund“ angebracht. A liest das Schild zwar, macht 

sich aber keine weiteren Gedanken, weil er im Park der B noch nie einen Hund 
gesehen hat. 
 
A steigt mit einer Leiter über die Mauer und schleicht vorsichtig in Richtung Haus. 
Plötzlich kommt jedoch der Schäferhund von B angerannt, der jeden Abend bei Ein-
bruch der Dunkelheit von B in den Park gelassen wird, um darin frei herumzulaufen 
und Einbrecher zu vertreiben. B hat das ansonsten lammfromme Tier aus Angst vor 
Einbrechern extra darauf abgerichtet, fremde Personen auf dem Grundstück anzu-
greifen und zu verletzen. Der auf diese Art und Weise abgerichtete Hund fällt A sofort 
an und verbeißt sich in dessen Wade. A gelingt es mit Mühe und Not, einen herum-
liegenden dicken Ast vom Boden zu nehmen, mit dem er mehrfach auf den Hund ein-
schlägt. Der Hund lässt aufgrund seiner Verletzungen von A ab, der unverzüglich ver-
schwindet. 
 
Die 16-jährigen Carlo (C) und Denise (D) sind ebenfalls finanziell klamm. Um die 
Misere zu beheben, kommen beide überein, das gleichfalls von einem weitläufigen 
Garten umgebene Haus des Rentners und Hobbyschützen Edgar (E) bei Nacht und 
Nebel auszuräumen. Weil sie E bei seinem wöchentlichen Stammtisch wähnen, 
verzichten sie darauf, sich zu bewaffnen. C und D befinden sich bereits im 
Wohnzimmer des Hauses, als auf einmal der früher heimgekehrte E auftaucht und 
damit droht, die Polizei zu rufen. C und D gelingt es aber, E zu überwältigen und im 
Keller einzusperren, dessen Tür sie von außen verschließen. 
 
C und D machen sich nunmehr daran, das Haus nach Wertsachen zu durchsuchen. Im 
Schlafzimmer finden sie die Geldbörse des E auf dem Nachttisch, in der sich ein 100-
EURO-Schein befindet, den D einsteckt. C ist derweil auf einen Safe in der Wand 
gestoßen. Beim Versuch, diesen gewaltsam zu öffnen, löst er jedoch versehentlich 
einen Alarm aus, der sofort lautstark ertönt. C und D treten daraufhin schleunigst den 
Rückzug an, um durch die Terrassentür in den dunklen Garten zu verschwinden. 
 
In der Zwischenzeit konnte sich E aus dem Keller befreien. Aus Angst vor C und D hat 
er zuvor noch eine Pistole aus seinem Waffenschrank im Keller eingesteckt. Als beide 
gerade das Haus verlassen haben, schlägt in der Nähe ein Blitz ein. E verwechselt dies 
mit einem Schuss und ist sich sicher, dass C und D vorhaben, alsbald weitere Schüsse 
auf E abzugeben, damit er sie nicht bei der Polizei verpfeifen kann. In seiner Panik 
schießt E daraufhin mehrfach und ungezielt in Hüfthöhe in die dunkle Nacht, und zwar 
in Richtung der beiden noch im Garten des E befindlichen Strauchdiebe. D wird am 
Oberschenkel getroffen und sinkt verletzt zu Boden, wird später aber durch eine Not-
operation gerettet. Dass D einen Geldschein eingesteckt hatte, wusste E nicht. Viel-
mehr ging er davon aus, dass die Einbrecher wegen des Safes keine Beute gemacht 
haben können. 
 
 
Prüfen Sie die Strafbarkeit von A und E nach dem StGB. 
Erforderliche Strafanträge sind gestellt. 
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Tatkomplex 1: Verteidigung der Villa der B 

A. Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl, §§ 242 I, IIL-244 I Nr. 3, II, 

22, 23 I StGB 

Der A konnte sich wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls 

gem. §§ 242 I. II, 244 I Nr. 3. II, 22 StGB stratbar gemacht haben, indem er tiber 
.-------------------die Mauer in den Park und somit in das Grundsttick der 8 eindrang. 

I. Vorpriifung 

Zunachst mtisste die N ichtvollendung des Delikts und die Strafbarkeit des Versuchs 

eines Wohnungseinbruchdiebstahls vorliegen. Fur die Vollendung eines qualiti-

zierten Delikts ' bedarf es sowohl der Vollendung des Grunddelikts (§ 242 StGB), 

als auch des qualifizierenden Merkmals des Wohnungseinbruchs. Vollendung des 

Diebstahls gem. § 242 StGB ist objektiv die vollendete Wegnahn1e einer fremden 

beweglichen Sache durch Begrtindung neuen Gewahrsams.2 Hier fehlt es an der 

Wegnahme einer fremden Sache durch A. Somit kann die Frage nach der Vollen-

dung der Qualifikation dahinstehen. _Denn eine solche aile in kann nie zur vollsUin-

digen Tatbestandserfiillung des § 244 I Nr. 3 StGB fi.ihren. Ein Fehlen der Delikts-

vollendung ist mangels vollendeten Grunddelikts zu bejahen. Der Versuch des 

Wohnungseinbruchdiebstahls ist auch gem. §§ 242 II. 244 II, 22, 23 I StGB strafbar. 

II. Tatbestand der §§ 242 I, 244 I Nr. 3 StGB 

1. Tatentschluss 

Der A mtisste Tatentschluss gehabt haben. Dieser umfasst den Vorsatz beztiglich 

aller objektiven Tatbestandsmerkmale der §§ 242 I, 244 I Nr. 3 StGB und das Vor-

liegen etwaiger subjektiver Tatbestandmerkmale.3 Vorsatz gem. § 15 StGB ist .,der 

Wille zur Verwirklichung eines Straftatbestandes in Kenntnis aller seiner objekti-

ven Tatumstande"4
• 

a) Tatbestandsmerkmale des§ 242 I StGB 

aa) Vorsatz bzgl. der Wegnahme einer fremden beweglichen Sache 

Der Tatplan des A mtisste sich auf die Wegnahme einer fremden beweglichen Sa-

che gerichtet haben. A hat geplant, , Sclunuck und Wertsachen zu entwenden·'. 

Fraglich ist, ob es sich dabei urn eine solche fremde Sache i.S.d. § 242 I StGB 

1 LK-StGB!Vogel § 244 Rn. 2. 
2 BeckOK-StGB! Wittig § 242 Rn. 44 . 
3 Wesse/s!Beu/ke/Sat=ger, Strafrecht AT Rn. 851 . 

Wessels!Bettlke/Sat=ger. Strafrecht AT Rn. 306. 
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handelt. Als fremde bewegliche Sache i.S.d. § 242 I StGB gilt ein korperlicher Ge-

genstand (§ 90 BGB)5
, der ,zumindest auch im Eigentum eines anderen steht"6

. Die 

Wertsachen und der Schmuck betinden sich zwar mindestens im Eigentum der B, 

stellen jedoch keine ausgesonderten Einzelsachen dar. Dies ist jedoch unschadlich, 

da bereits der Entschluss gentigt, .,das zu stehlen, was an Brauchbarem autzufinden 

sein wird··7 . Das muss a maiore ad minus auch fiir weitaus begrenztere Sachgesamt-

heiten gelten. Somit ist das Tatbestandsmerkmal der fremden beweglichen Sache 

trotz mangelnder Konkretisierung erftillt. Wegnahrne i.S.d. § 242 I StGB meint die 

Authebung des Gewahrsams gegen den Willen des bisherigen Gewahrsamsinha-

bers sowie die gleichzeitige oder spiiter erfolgende neuen Gewahr-

sams.8 Gewahrsam ist die ,vom Herrschaflswillen getragene tatsiichliche Sachhen-

schaft''9. A hat den zielgerichteten Willen und damit die Absicht (dolus directus 

1. Grades) 10
, der B die von ihrem Willen getragene Herrschaft tiber den Schmuck 

und die Wertsachen zu entziehen und diese gleichzeitig fiir sich selbst zu begrtin-

den. Dies sollte auch mangels entgegensprechender Ansatzpunkte im Sachverhalt 

gegen den Willen der B geschehen. Der Tatentschluss beztiglich der Wegnahme 

einer fremden beweglichen Sache zu bejahen. 

bb) Zueignungsabsicht (iiberschiefiende Innentendenz)" 

A mtisste mit Zueignungsabsicht agiert haben. Dies setzt ein Handeln mit Enteig-

nungswillen und f\[leignungsabsicht voraus. 12 

' 
(1) Enteignungswille 

Ob es hierftir dolus directus 1. Grades oder lediglich mindestens dolus eventualis 

bedarf1 3
, kann dahinstehen, da A die Absicht (s.o.) hatte, der B die faktische Aus-

tibungsmoglichkeit des Eigentumsrechts hinsichtlich des Schmucks und der Wert-

sachen dauerhaft zu entziehen. 14 Enteignungswille des A liegt vor. 

(2) Aneignungsabsicht 

A hatte die erforderliche15 Absicht (dolus directus 1. Grades). sich den Schmuck 

5 LK-StGB!Vogel § 242 Rn . 3. 
6 Schonke/Schroder/£ser/Bosch § 242 Rn. 12. 
7 Schonke/Schroder/Eser/ Bosc!J § 242 Rn. 69; Fischer§ 242 Rn. 56. 
8 Fischer§ 242 Rn. 16. 
9 Fischer§ 242 Rn. II . 
10 Rengier. Strafrecht AT § 14 Rn. 6. 
11 Fischer § 242 Rn. 32. 
12 Rengier. Strafrecht BT I § 2 Rn. 89. 
13 Mi.iKo-StGB/Schmitz § 242 Rn. 118 f. 
14 Mi.iKo-StGB/Schmit= § 242 Rn. 121 . 
15 Rengier, Strafrecht BT I § 2 Rn . 91 . 
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und die Wertsachen der B zumindest vortibergehend der eigenen. vollstandigen und 

umfassenden Verfiigungsgewalt zu unterwerfen und sich so eine eigentiimerent-

sprechende Stellung anzumaBen (, se ut dominum gerere ") 16. weshalb Aneignungs-

absicht seitens A anzunehmen ist. 

cc) Vorsatz bzgl. der Rechtswidrigkeit der erstrebten Zueignung 

Ferner miisste A mit Vorsatz hinsichtlich der rechtswidrigen Zueignung agiert ha-
<:: 

ben. Der A hatte die Absicht, nach zivilrechtlichen Wertungen zu Unrecht Eigen-

besitz am Schmuck und an den Wertsachen zu beanspruchen. 17 Somit liegt Vorsatz 

hinsichtlich der Rechtswidrigkeit der erstrebten Zueignung vor. 

b) Vorsatz bzgl. der Qualifikation des§ 244 I Nr. 3 StGB 

Der A miisste Vorsatz beziiglich des qualifizierenden Merkmals des Wohnungsein-

bruchs gehabt haben. Dieser umfasst die Handlung, zur Tatausfi.ihrung in die Woh-

nung der B einzubrechen. einzusteigen, mit einem falschen Schliissel oder Werk-

zeug einzudringen oder sich darin verborgen zu halten. 18 Wohnung i.S.d. 

§ 244 I Nr. 3 StGB ist jede Raumlichkeit, die nicht nur voriibergehend der U ter-

kunft eines oder mehrerer Menschen dient. 19 A hatte die Absicht (dolus directus 1. 

Grades) zur Ausflihrung der Tat, dem Entwenden von Schmuck und Wertsachen. 

indie Villa und somit die Wohnung i.S.d. § 244 I Nr. 3 StGB von B einzubrechen. 

Somit ist der Tatenschluss hinsichtlich des § 244 I Nr. 3 StGB gegeben. 

2. Unmittelbares Ansetzen, § 22 StGB 

Des Weiteren mi.isste der A gem. § 22 StGB nach seiner Vorstellung urunittelbar 

zur Tatbestandsverwirklichung angesetzt haben.20 Dies ist dann der Fall, ,wenn der 

Tater subjektiv die Schwelle zum ,Jetzt geht es los ' iiberschritten und objektiv zur 

Angritfshandlung angesetzt hat" ( objektiv-subjektive Theo-

rie)21 . Dies erfordert, dass zwischen dem Verhalten des Taters und der Verwirkli-

chung des Tatbestandes keine wesentlichen Zwischeu.akte ll:}ehr erfolgen mi.isse.12. 

(Zwischenaktstheorie)22. tatsachlich oder aus der Sicht des Taters eine unmittelbare 

16 SSW-StGB!Kudlich § 242 Rn. 48; LK/Vogel § 242 Rn. 145. 17 Kindhauser/Neumann/Paeffgen/Kindhauser § 242 Rn . 11 3. 18 SSW-StGB/Kudlich § 244 Rn. 41. 19 Mi.iKo-StGB/Schmit: § 244 Rn. 58. 20 Wessels!Beulke/Satzger, Strafrecht AT Rn. 852. 
21 SSW-StGB!Kudlich/Schuhr Rn . 22 Rn. 37. 40; BGH NStZ 201 3, S.256 (256). 22 BGH NStZ 1999, S.395 (396); BGH NStZ 2 01 7, S.86 (8 7). 

/ 
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Verletzung des geschtitzten Rechtsguts vorliegt (Gefahrdungstheorie)23 und der Ta-

ter in die Schutzsphare des Opfers eingedrungen ist (Spharentheorie)24 • Grundsatz-

lich gilt es, abweichend von frtiherer Rechtsprechung25 bei Qualifikationen zu---, 
nachst auf das unmittelbare Ansetzen zur Tatbestandsverwirklichung des Grundde-

likts abzustellen26
, da dessen Unrecht durch das qualifizierende Merkmallediglich 

gesteigert wird und somit als Basis vorliegen muss27
• Obgleich der Einbruch dem 

regelmaBig vorgelagert ist, ist der Versuch des qualifizierten Delikts erst 

dann zu bejahen, wenn in der Tathandlung zumindest zeitgleich ein unmittelbares 

Ansetzen zum Grunddelikt gem. § 242 StGB liegt.28 Folglich gilt es zu erortern. ob 

der A mit dem Eindringen in den Park der B bereits in deren Gewahrsam eingegrif-

fen und somit unn1ittelbar zur Wegnahme i.S.d. § 242 StGB angesetzt hae9
. Ftir ein 

unmittelbares Ansetzen spricht zunachst, dass die Umsetzung des Tatplans nicht 

von weiteren Willensimpulsen30 seitens des A abhangig war, sodass subjektiv das 

Oberschreiten der Schwelle zum . .Jetzt geht es los .. anzunelunen ist. Zudem ist der 

A durch das Obersteigen der Mauer in den von § 123 StGB umfassten Parka' und 

somit die Schutzsphare des A eingedrungen. Demgegentiber steht das Gnmdsttick 

z;ru= 1111 Etgentum der B. § 242 StGB konkretisiert jedoch das bier gefahrdete 

Rechtsgut des Eigentums auf das Tatobjekt der fremden beweglichen Sache, wo-

runter sich Immobilien nicht subsumieren lassen. Fraglich ist ferner, ob lediglich 

weitere Handlungen vorzunehmen sind, , die im ungest6rten Fortgang unmittelbar 

Tatbestandserfullung fuhren sollen oder die im unn1ittelbaren raumlichen und 

zeitlichen Zusammenhang mit ihr stehen·'32 (Zwischenaktstheorie). Vorliegend soli 

nach der Vorstellung33 des A nicht bereits im Park der B, sondern erst in deren Villa 

nach den Tatobjekten gesucht werden.34 Demnach wares ftir den A notwendig, zum 

Gewahrsamseingriff zusatzlich in die Villa der B einzubrechen, was weitergehen-

den Aufwand erfordert. Somit ist bereits ein unmittelbarer raumlicher Zusammen-

13 BGH NStZ 2014, S.447 (448); SSW-StGBIKudlich!Sclmhr § 22 Rn. 39. 
24 Roxin, Strafrecht AT II § 29 Rn. I 39. 
25 Kindhauser/Neumann/Paeffgen/Zac=yk § 22 Rn. 53. 
26 BGH NZM 2016. S. 907 (907); Laubenthal, JZ 1987. S. I 065 (I 066). 
27 Kindhauser/Neumann/Paeffgen/Zac:yk § 22 Rn . 53; BGH NStZ, 2017, S.86 (87). 
28 Eisele, JuS 2017, S. 175 ( 175); Kud!icll, JA 2017, S. 152 ( 153). 
29 Schonke/Schroder/Eser/Bosc/J § 242 Rn. 68. 
30 SSW-StGB!Kudlich/Schullr § 22 Rn. 40. 
3 1 SSW-StGB!Fahl § 123 Rn. 4. 
32 SSW-StGB!Kudlich!Schuhr § 22 Rn. 40. 
33 Rengier, Strafrecht AT § 34 Rn. 22. 
34 Eisele. JuS 2017, S. 175 ( 176); BGH NZM 201 6. 907 (908). 
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hang nicht gegeben. Die Mauer ist zwar ein erhebliches Hindernis, das bereits tiber-

wunden wurde, kann aber im Hinblick auf den notwendigen Einbruch allein kein 

Ansetzen begrtinden. Die Tatsache, dass der A vorliegend den groBen und auch 

verwilderten Park der B durchqueren muss, lasst einen unn1ittelbaren zeitlichen und . 
riiumlichen Zusanunenhang mit der notwendigen Einbruchshandlung und somit 

auch dem moglichen zeitgleich erfolgenden Eingriff in das Gewahrsam der B schei- ,_--

tern. Es handelt sich nicht um eine zu enge, nach korperlichen Bewegungen auf--spaltende Betrachtung. 35 Folglich sind nach dem Tatplan des A noch wesentliche 

Zwischenschritte notwendig, sodass ein unmittelbares Ansetzen zum Diebstahl 

gem. § 242 StGB verneinen1 is . Ein zum qualifizierenden 

III. Ergebnis: Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl 

Der A hat sich nicht wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl gem. §§ 242 I, 

II, 244 I Nr. 3, II, 22, 23 I StGB stratbar gemacht. 

B. Versuch des Diebstahls im besonders schweren Fall, §§ 242 I, II, 22, 

23 I i.V.m. § 243 I 2 Nr. 1 StGB 

Zwar konnte der A, indem er in den mit einer Mauer umgebenen Park der B ein-

drang, in einen umschlossenen Raum i.S.d. § 243 I Nr. 1 StGB, ein Regelbeispiel 

vollendet haben.36 Gleichwohl setzt eine Stratbarkeit im besonders schweren Fall 

mindestens ein versuchtes Grunddelikt voraus37
, was hier nicht anzunelm1en ist 

(s.o.). Die Erorterung des Vorliegens und der damit verbundene Streit hinsichtlich 

des Versuchs eines Regelbeispiels konnen demnach dahinstehen. Die Strafbarkeit 

des A gem.§§ 242 I, II, 22, 23 I i.V.m. § 243 I 2 Nr. 1 StGB ist somit abzulelmen. 

C. Versuchte Unterschlagung, §§ 246 I, III, 22,23 I StGB 

Deliktsvollendung ist auch hier unabhiingig von der rechtswidrigen Zueignung38 

wegen fehlender Konkretisierung der Tatobjekte39 zu verneinen. Der Versuch ist 

strafbar, §§ 246 III, 22, 23 I StGB. Fur den Tatentschluss gilt das dem Diebstahl 

entsprechende (s.o.). Es gentigt der Wille, sich noch nicht ausgesonderte Sachen 

einer Sachgesamtheit anzueignen40
• Jedoch fehlt es vorliegend am unmittelbaren 

35 SSW-StGB!Kudlich/Schuhr § 22 Rn. 40. 
36 SSW-StGB!Kudlich § 243 Rn. 7. 
'7 , Graul, JuS 1999, S. 852 (854). 
38 Schonke/Schroder!Eser/Bosch § 246 Rn. 8. 
39 LK-StGB/ Vogel § 246 Rn. 8. 
40 LK-StGB!Vogel § 246 Rn . 68. 

fernliegend
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Ansetzen zur Aussonderung der Sachen aus der Sachgesamtheit41
, da der A dafilr 

die moglichen Tatobjekte zumindest visuell hatte erfassen milssen. Das kann einem 

Einwirken auf den Gewahrsam nur nachfolgen, das hier nicht vorliegt (s.o.). Straf-

barkeit des A gem. §§ 246 I, III, 22, 23 I StGB ist zu verneinen. 

D. Hausfriedensbruch, § 123 I Var. 1 StGB 

Der A konnte sich jedoch aufgrund derselben Tathandlung gem. 

§ 123 I Var. I StGB des Hausfriedensbruchs strafbar gemacht haben. 

I. Tatbestandsmafiigkeit 

1. Objektiver Tatbestand 

a) Schutzobjekte des § 123 I StGB 

Der Park der B milsste vom Schutzbereich des § 123 I StGB umfasst sein. In Be-

tracht kame, den Park als Unterfall des befriedeten Besitztums anzusehen. Befrie-

detes Besitztum sind Grundstilcke, jedoch keine beweglichen Sachen, welche au-

Berlich erkennbar durch zusammenhangende, nicht zwingend liickenlose physische 

Schutzwehren gegen das willkiirliche Betreten durch andere gesichert sind.42 Der 

Park ist Teil des Grundstiicks der B und von einer die Abwehr des willkiirlichen 

Betretens Anderer bezweckenden Mauer umgeben, die eine zusammenhangende 

Schutzwehr i.S.d. § 123 I StGB darstellt.43 Dass der A in der Lage war, dieses phy-

sische Hindernis zu iiberwinden, ist unschadlich.44 Folglich ist der Park der B als 

befriedetes Besitztum Schutzobjekt des § 123 I StGB. 

b) Eindringen, § 123 I Var.1 StGB 

Der A miisste iiberdies in das befriedete Besitztum der B i.S.d. § 123 I Var.1 StGB 

eingedrungen sein. Eindringen ist das Betreten gegen oder ohne den Willen des 

Hausrechtsinhabers mit mindestens einem Korperteil.45 Vorliegend hat der A durch 

das Obersteigen der Mauer mit seinem gesamten Korper den Park und somit das 

befriedete Besitztum der B betreten. Dies geschah mangels entgegensprechender 

Angaben im Sachverhalt auch gegen und ohne ihren Willen, sodass ein Eindringen 

i.S.d § 123 I Var.l StGB zu bejahen ist. 

2. Subjektiver Tatbestand 

Ferner miisste der A Vorsatz gem. § 15 StGB (s.o.) hinsichtlich des raumlichen 

4 1 LK-StGB/Voge/ § 246 Rn. 8; Rengier, Strafrecht BT I § 5 Rn. 10. 
42 SSW-StGB/Fahl § 123 Rn. 4. 
43 Schonke/Schroder!Sternberg-Lieben § 123 Rn. 6. 
44 Fischer § 123 Rn. 8 f. 
45 SSW-StGB/Fah/ § 123 Rn . 6 ; Fischer § 123 Rn. 8. 
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Unterscheidungsmerkmals des befriedeten Besitztums, des korperlichen Betretens 

i.S.d. § 123 I Var.l StGB46 sowie des Umstands, gegen den Willen des Hausrechts-

inhabers zu handeln47
, agiert haben. Hier hat A die Absicht (dolus directus I. Gra-

=> 
des), den Park der B gegen ihren Willen zu betreten. Dass das Betreten fremden 

befriedeten Besitztums bloBes Zwischenziel zur Erreichung der Vollendung des 

Diebstahls als Endziel darstellt, ist unschadlich.48 Vorsatz des A ist zu bejahen. 

II. Rechtswidrigkeit und Schuld 

Die Rechtswidrigkeit wird grundsatzlich durch die TatbestandsmaBigkeit indiziert. 

Rechtfertigungsgrtinde sind nicht ersichtlich. 

Der A konnte jedoch aufgrund seiner Minderjahrigkeit (16 Jahre) als Jugendlicher 

gem.§ 10 StGB i.V.m. § 1 I, II, 3 I JOG lediglich bedingt schuldHihig sein. Dies - --. 
bestimmt sich gem. § 3 1 JOG nach der Fahigkeit, das Unrecht der Tat einzusehen, 

die sich aus der sittlichen und geistigen Entwicklung des Betroftenen ergibt. Vor-

liegend sind keine Ansatzpunkte ersichtlich, die eine AusschlieBung oder Ein-

schriinkung dieser Fahigkeit begrtinden. Mangels anderer Entschuldigungs- und 

SchuldausschlieBungsgrtinde handelte der A somit auch schuldhaft. 

III. Strafantrag, § 123 II StGB 

Der gem. § 123 11 StGB erforderliche Antrag wurde !aut Sachverhalt gestellt. 
" ---... 

IV. Ergebnis: Hausfriedensbruch 

Die Stratbarkeit des A gem. § 123 I Var. 1 StGB ist zu bejahen. 
't: -

E. Sachbeschadigung, § 303 I StGB 

Der A konnte sich ferner wegen Sachbeschadigung gem § 303 I StGB stratbar.J!e-r 
macht haben, indem er mit dem Ast mehrfach auf den Hund der B einschlug. 

I. Tatbestandsmafiigkeit 

1. Objektiver Tatbestand 

a) Beschadigen einer fremden Sache, § 303 I Var. 1 StGB 

Fraglich ist, ob es sich bei dem Hund urn eine fremde Sache i.S.d. § 303 I StGB 

handelt, deren Definition sich grundsatzlich mit der des Tatobjekts des Diebstahls 

gem.§ 242 StGB (s.o.) deckt; sie beschriinkt sichjedoch nicht lediglich aufbeweg-

liche Sachen.49 Tieren wird im Strafrecht trotz gesonderter Behandlung im Zivil-

recht (§ 90a BOB) wegen Eigenstiindigkeit des strafrechtlichen Sachenbegriffs im 

46 SSW-StGB/Fah/ § 123 Rn. 10. 
47 Fischer § 123 Rn. 4 1. 
48 Fischer § 15 § Rn. 6. 
49 Fischer§ 303 Rn . 2. 
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Rahmen von§ 303 I StGB Sacheigenschaft zugesprochen.50 Der Hund befindet sich 

auch im Eigentum der B und ist somit fremde bewegliche Sache i.S.d. § 303 I StGB. 

Ferner miisste der A den Hund der B mindestens beschadigt haben. Beschadigen 

i.S.d. § 303 I Var.l StGB meint die nicht ganz unerhebliche Verletzung der Sub--
stanz oder der Form der Sache, durch welche ihre Brauchbarkeit zu ihrem bestimm-

ten Zweck beeintrachtigt wird.51 Die korperliche Verletzung des Hundes ist als nicht 

unerhebliche Substanzverletzung zu sehen, die ihn zusatzlich hinsichtlich der Fort-

bewegung und des weiteren Abwehrens von etwaigen Einbrechern und somit in 

seiner zweckmaJ3igen Brauchbarkeit beeintrachtigt. Der A hat den demnach als 

fremde Sache anzusehenden Hund auch beschadigt, § 303 I StGB . ._--

b) KausaiWit und objektive Zurechnung 

Das Einschlagen auf den Hund mit dem Ast kann nicht hinweggedacht werden, 

ohne dass die zu diesem Zeitpunkt auf diese Art und Weise herbeigefi.ihrten Verlet-

zungen entfielen (conditio-sine-qua-non-Fo ... rmel)52
• Kausalitat 1st somit gegeben. 

Auch hat der A durch die Schlage die rechtlich relevante Gefahr53 der Verletzung 

des Hundes geschaffen, die sich in dessen Beschadigung realisiert hat54
• sodass der 

tatbestandliche Erfolg dem A auch objektiv zurechenbar ist. ---------

2. Subjektiver Tatbestand 

Der A hat die flir moglich gehaltene Beschadigung auch mindestens55 billigend in 

Kauf genommen (dolus eventualis)56
, sodass Vorsatz (§ 15 StGB) zu bejahen ist. 

II. Rechtswidrigkeit 

1. Notwehr des A,§ 32 StGB 

Die Handlung des A konnte jedoch durch Notwehr_ge!J1. § 32 I StGB gerechtfertigt 

selE.:_Dies ist dann zu bejahen, wenn eine Notwehrlage und eine Notwehrhandlung 

vorliegen, die von einem Rettungswillen getragen ist. 

a) Notwehrlage, § 32 II StGB 

Das Bestehen einer Notwehrlage gem. § 32 II StGB setzt einen gegenwartigen 

rechtswidrigen Angriff voraus. 57 

50 LK-StGB/Wo(ff§ 303 Rn.5. 
51 Fischer§ 303 Rn.6. 
52 Schmidt, Strafrecht AT Rn . 148. 
53 Wesse/s/ Beu/ke!Sat=ger, Strafrecht AT Rn. 252. 
54 Schmidt, Strafrecht AT Rn. 166. 
55 Fischer § 303 Rn. 20. 
56 Fischer § 15 Rn. 9 ff. 
57 Fischer § 32 Rn. 4 . 
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aa) Angriff 

Ein Angriff i.S.d. § 32 II StGB ist die unrnittelbare Bedrohung rechtlich geschtitzter 

Outer durch menschliches Verhalten.58 Der Leib des A ist ein solches rechtlich ge-

schtitztes Gut (Art. 2 II GG, §§ 223 ff. StGB).59 Durch das Zubeif3en des Hundes ist 

dieses auch unrnittelbar gefahrdet. Fraglich ist, ob ein solches Tierverhalten im kon-

kreten Fall zumindest auch60 mit einem menschlichen Verhalten gleichzusetzen ist. 

Dies ist daru1 der Fall , wenn das Tier auf den Angegriffenen gehetzt oder trotz be-

stehender Garantenstellung nicht vom Angriff abgehalten6 1 und somit als Mittel 

zum verwendet wird. Die B hat den sonst lammfrommen Hund 

zur Abwehr von Einbrechern abgerichtet und ilm hierfi.ir in den Park gelassen. Dies 

lasst darauf schlief3en. dass der Hund als Angrifiswerkzeug dienen soli. Zwar hat 

die B ihn nicht auf den A gehetzt. Der Hund ist jedoch so konditioniert, dass die 

konkrete Einbruchssituation bei ihm eine bestimmte gefahrliche Verhaltensweise 

auslOst, sodass eine Hetze entbehrlich ist. Das gefahrliche Verhalten des Hundes ist 

auf die Konditionierung durch B und somit auf ihr Verhalten zurtickzufi.ihren. Ein 

menschlicher Angriff i.S.d. § 32 II StGB ist anzw1ehmen. 

bb) Gegemvartigkeit 

Ein Angriff ist dann gegenwartig, wenn eine Rechtsgutverletzung unmittelbar be-

vorsteht begoru1en hat oder noch fortdauert. 63 Die Verletzung des Leibs des A hat 

mit dem Festbeif3en des Hundes begonnen und dauert in ihrer Vertiefung zum Zeit-

punkt der Tathandlung an.64 Der Angriff ist denmach auch gegenwartig. 

cc) Rechtswidrigkeit 

Der Angriff ist rechtswidrig, wenn dieser im Widerspruch zur Rechtsordnung 

steht. 65 Auf die Schuldhaftigkeit kommt es nicht an66
, weshalb die 

des A unerheblich ist. Strittig ist, ob bereits das Bestehen eines Erfolgswerts gentigt 

oder ausschlief3lich auf den Handlungsunwert abzustellen ist. welcher das Vorlie-

gen eines objektiv sorgfaltswidrigen Verhaltens verlangt.67 Jedenfalls ist die 

58 Schonke/Schroder/Perron § 32 Rn. 3. 
59 Schonke/Schroder/Perron § 32 Rn . 5. 
60 Schonke/Schroder/ Perron § 32 Rn. 3. 
6 1 Fischer § 32 Rn. 6. 
62 Schonke/Schroder/Perron § 32 Rn. 3. 
6' 

> Wesse/s!Beulke/Sat:ger. Strafrecht AT Rn. 328. 
64 Fischer § 32 Rn. 18. 
65 Schonke/Schroder/ Perron § 32 Rn . 19/20 . 
66 Krey!Esser, Strafrecht AT § 14 Rn . 479. 
6 7 Wesse/s! Beu/ke/Sat:ger, Strafrecht AT Rn. 33 1. 

/ 
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Rechtswidrigkeit dann ausgeschlossen, wenn der Tater den Angriffvon Rechts we-

gen hinzunehmen hat.68 Die Verletzung des Korpers des A war zwar objektiv vo-

raussehbar69 und ist grundsatzlich rechtlich missbilligt (§ 223 StGB), weshalb B die 

im Verkehr erforderliche Sorgfalt grundsatzlich auJ3er Acht lasse0
. Hier konnte die 

B jedoch selbst hinsichtlich ihres Angriffes gerechtfertigt sein. sofern die Voraus-

setzungen des § 32 II StGB erfUIIt sind. 

(l) Antizipierte Notwehr der B, § 32 StGB 

(a) Notwehrlage, § 32 II StGB 

Der A hat durch das Eindringen in den Park der B deren rechtlich geschiitztes Haus-

recht (Art. 13 I GG i.V.m. Art. 2 GG, § 123 StGB s.o.) unmittelbar bedroht11, sodass 

ein Angriff i.S .d . § 32 II StGB vorliegt. Der Angriff ist auch gegenwartig, da der A 

sich noch im Park der B befindet. Oberdies miisste der Angriff des A rechtswidrig 

sein. Zwar bedarf es hierfiir keiner Verwirklichung eines Straftatbestands72 • Die 

Stratbarkeit des A wegen Hausfriedensbruch gem. § 123 I StGB 

jedenfalls im Widerspruch zur Rechtsordnung, sodass Rechtswidrigkeit des An-

griff's anzunehmen ist. Eine Notwehrlage gem. § 32 II StGB liegt vor. 

(b) Notwehrhandlung, § 32 II StGB 

Ferner miisste eine sich gegen den Angreifer richtende, .Q!?jektiv erforderliche und 
-, 

normativ gebotene Notwehrhandlung vorliegen, § 32 II StGB.73 

(aa) Erforderlichkeit der Verteidigungshandlung 

Die Verletzungshandlung durch den Hund ist gegen den A als Angreifer gerichtet 
c-

und somit Verteidigung i.S.d. § 32 II StGB. Diese ist darm erforderlich, wenn sie 

zur Angriffsabwehr geeignet ist und zugleich das relativ mildeste Gegenmittel dar-

stellt_14 Die Beurteilung erfolgt ex ante nach objektiven K_:r:_:i::te;;,n;:.e:::n::.7::5 

durch Hundeangriff handelt es sich urn eine For 

(ex) Geeignetheit 

Geeignet ist das Gegenmittel, so fern es in der Lage ist, den Angriff so fort zu been-

den oder zumindest abzuschwachen und die Gefahr endgiiltig abzuwenden oder zu 

68 Fischer § 32 Rn. 2 1. 
69 Wesse/s/Beu/ke/Sarzger, Strafrecht AT Rn. 940. 
70 Wesse/s!Beu/ke/Sarzger, Strafrecht AT Rn. 939 . 
7 1 Fischer § 123 Rn. 2, Schonke/Schroder/ Perron § 32 Rn. 5a. 
72 Schonke/ Schroder/ Perron § 32 Rn . 19/20. 
73 Wesse/s/Beu/ke/Sar=ger, Strafrecht AT Rn . 333. 
74 Schonke/Schroder/Perron § 32 Rn. 34. 
75 Kindhauser/Neumann/Paeffgen!Her=og § 32 Rn. 60. 
76 Ronnau. JuS 2015, S. 880 (883). 
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verringem. 77 Art und Weise des Hundeangriffs und die IntensiUit des Zubei/3ens 

waren darauf ausgerichtet. einen Einbrecher lediglich zu verletzen, urn ihn zu ver-

treiben. Auch konkret war das Mittel dazu in der Lage. Angriff auf das Haus-.,. 
recht zu beenden und die Gefahr des weiteren Vordringens abzuwenden. da der A 

trotz verletzter Wade unverziiglich den Ort des Geschehens verlie/3. Das Gegenmit-

tel war also zur Angriffsabwehr geeignet. 

Relativ mildeste Mittel 

Das Festbei/3en des Hundes miisste auch das relativ mildeste Gegenmittel darstel-

len. Dies ist der FalL wenn es .,von mehreren Mitteln ( ... ) das fiir die Rechtsgiiter 

des Angreifers am wenigsten schadliche oder gefahrliche Mittel'· 78 verkorpert. Der 

Hund gleicht einer selbstsUindig wirkenden Abwehrvorrichtung, da es aufgrund der 

Abrichnmg in der konkreten Situation keiner aktiven Handlung der B mehr bedarf 

und diese auch nicht anwesend ist, urn das Verteidigungsrnittel zu regulieren.79 Die 

B Hisst den Hund zu einem Zeitpunkt in den Park, in dem die IntensiUit des Angriffs .. 
noch nicht feststeht. 80 Daher ist nicht auf den starksten moglichen Angritf abzustel-

len. sondem daraut: ob die B zum Zeitpunkt der Installation81 auch minderschwere 

Angriffe hinreichend beriicksichtigt hat.82 Zeitpunkt der Insta llation ist sowohl das 

Abrichten als auch des Freilassens in den Park, da nur beides zu die Funk-

tionsfahigkeit begriindet. Das Risiko, das Ma/3 des Erforderlichen bei etwaigen An-

gritlen zu iiberschreiten, liegt in der Sphare der 8.83 Entsprechend dem Rechtsbe-

wahrungsprinzip84 kann das Hausrecht grundsatzlich mit schweren Mitteln vertei-

digt werden.85 Vorliegend hat die B den Hund darauf abgerichtet. etwaige fremde 

Personen auf dem Grundstiick anzugreifen. Zwar ware ejn sa!ches Vorgehen 

" geniiber Kindem, die ihre Spielgerate wiedererlangen wollen, nicht gerechtfertigt. 

Jedoch ist der Hund erst mit Einbruch der Dunkelheit als Angriffsmittel im Park 

aktiv. Dies und die hohen Mauern sowie die von B errichteten Warnschilder86 fiih-

ren dazu. dass sich die Getahrdung von Nicht-Angreifern zumindest enorm verrin-

77 Fischer § 32 Rn. 28. 78 Kiih/, Strafrecht AT § 7 Rn. I 00. 79 Ronnau, JuS 2015. S. 880 (882). 
80 MOKo-StGB/Erb § 32 Rn. 173. 
81 Ronnau, JuS 2015. S. 880 (882). 
82 MiiKo-StGB/Erb § 32 Rn. 178. 83 MiiKo-StGB/£rb § 32 Rn. 178; Krey/Esser, Strafrecht AT § 14 Rn. 527. 84 Roxin, Strafrecht AT I § 15 Rn. I. 
85 BGH NStZ 2016. S.333 (333). 
86 Kiih/, Strafrecht AT § 7 Rn. I I I. 
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gert. Obgleich die Gefahr fUr A wegen der Warnschilder erkennbar war, hater sei-

nen Angriff auf das Hausrecht der B fortgefi.ih11. Dies begriindet die besondere 

Starke seines AngritTs. was die Erforderlichkeit zumindest indiziert.87 Fraglich ist. 

ob die Abrichtung im Sinne eines stufenweise gesteigerten Abwehrmechanismus88 

erforderlich gewesen ware. Hierbei ist die Gefahrlichkeit des Mechanismus an sich 

heranzuziehen.89 Vorliegend ist der Hund lediglich darauf abgerichtet. fremde Per-

sonen zu verletzen und nicht darauf, Ieicht deren Tod herbeizutlihren. Als Abstu-

fung kann sowohl das Abrichten auf Bisse in die Wade und nicht sofortiges Antal-
< 

len der Kehle, als auch die bereits an der Mauer angebrachten Schilder gesehen_ 
' werden. Sellen allein ist nicht gleich wirksam zur Unterbindung des Angriffs90

, da 

sie weniger wahrscheinlich die Reaktion des Weglaufens hervorrufen. Somit ist das 

BeiBen des Hundes auch das relativ mildeste Mittel. 

(bb) Gebotenheit 

Die Notwehrhandlung mlisste zudem geboten sein. Dies ist nur zu vemeinen, wenn 

die besonderen Umstande des Einzelfalls ein solches ausnahmsweise nahelegen 

(, sozialethische Schranken" ).9 1 Die Minderjahrigkeit des A begri.indet keine solche 

Ausnahme. Weitere Fallgruppen92, die eine Ausnahme begri.inden sind auszuschlie-

Ben. Somit ist die Notwehrhandlung der B auch geboten. 

Die Notwehrhandlung der B ist folglich erforderlich und geboten, § 32 II StGB. 

(c) Subjektives Rechtfertigungselement 

Aufgrund des Wortlauts (,.um ... zu'·) und des immer noch bestehenden Handlungs-

unwerts der Tat mlisste ein subjektives Rechtfertigungselement vorliegen.93 Strittig 

ist. ob daftir die bloBe Kenntnis der objektiven Rechtfertigungslage ausreicheilf! o-

der zusatzlich ein Verteidigungswille (dolus directus 1. Grades) zur Gefahrenab-

webr zu tordern ist.94 Zwar hatte B im Zeitpunkt der Abwehrhandlung keine posi-

tive Kenntnis von dem Angriff.95 In dem Abrichten und dem Freilassen und somlt 

derTnstallation (s.o.) des Hundes liegt jedoch die Absicht der B, etwaigen .,drohen-

den Rechtsverletzung entgegenzutreten' '96• Diese umfasst sowohl die ,..-

87 Ronnau, JuS 2015, S. 880 (883) . 
88 Mi.iKo-StGB/£rb § 32 Rn. 179. 
89 MiiKo-StGB/£rb § 32 Rn. 179. 
9° Kii/11, Strafrecht AT § 7 Rn. I 00 . 
9 1 Krey! Esser, Strafrecht AT § 14 Rn. 528. 
92 Krey/Esser, Strafrecht AT § 14 Rn. 532 ff. 
93 Mi.iKo-StGB/£rb § 32 Rn . 239 ; Eisele, JuS 201 6 S.366 (367). 
94 Rengier, Strafrecht AT § 18 Rn. I 03. 
95 Lauth, Antizipierte Notwehr, S. 122. 
96 BGH NJW 201 3, S .2 133 (2 135). 

gut!
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Rechtfertigungselemente als auch den Abwehrerfolg97 und erstreckt sich auf den 

Zeitpunktjeder tatsachlichen Angriffssituation, die dann das Verhalten des Hundes 

auslost.98 Darin liegt ein , antizipierter potentieller 

aufschiebende Bedingung100 - die Angriffssituation- eingetreten ist. Die fehlende 

positive Kenntnis ist somit unschadlich. 101 Ein ein Streitentscheid kann dahinstehen 

und das Vorliegen des subjektiven Rechtfertigungselements bejaht werden. 

B ist somit nach § 32 StGB gerechtfertigt, sodass ihr Angriff auf die korperliche 

Unversehrtheit des A nicht rechtswidrig ist. 
c 

b) Zwischenergcbnis: Notwehr des A 

Der A ist ist demnach mangels bestehender Notwehrlage nicht nach § 32 StGB 

gerechtfertigt, da keine Notwehr Notwehr bestehen kann. 102 

2. Defensivnotstand, § 228 BGB i.V.m. § 34 StGB 

Der A konnte jedoch gem. § 228 BGB i.V.m. § 34 StGB gerechtfertigt sein. Eine 

Anwendbarkeit setzt voraus, dass die Sache die Gefahr unmittelbar aus sich selbst 

heraus begrtindet. '03 Der Hund wird von B lediglich al s Werkzeug verwendet (s.o.), 

sodass eine unmittelbare Gefahrenbegri.indung ausscheidet104. Eine Ansicht, die die 

Einstufung des Hundes sowohl als menschliches Werkzeug als auch als selbststan-

dige Gefahr erlaubt105, ist abzulehnen, da der sonst lammfromme Hund nur im Zeit-

punkt eines Einbruchs in gefahrdrohender Weise verwendet wird . Die intensive 

Konditionierung (s.o.) ftihrt dazu, dass eine eigene ReaktionsHihigkeit des Hundes 

so eingeschrankt wird , dass sie hinter der gefahrbegrtindenden Handlungsweise der 

B zuriicktritt. Somit ist eine Rechtfertigung des A nach § 228 BGB i.V.m. 

§ 34 StGB mangels Anwendbarkeit der Nom1 zu verneinen. 

3. Rechtfertigender Notstand, § 34 StGB 

Eine Rechtfertigung des A konnte sich aufgrund der Unabhangigkeit der Rechtfer-

tigungsgrtinde106 weiterhin aus § 34 StGB ergeben. Eine Anwendbarkeit scheidet 

jedoch aus, da der A eine nach § 32 StGB gerechtfertigte Verteidigungshandlung 

97 Lauth, Antizipierte Notwehr, S. 123 . 
98 Lauth, Antizipierte Notwehr. S. 123; MiiKo-StGB/£ r b § 32 Rn . 11 5 . 
99 Lalli II, Antizipierte N otwehr. S. 123. 
100 Lauth, Antiz ipierte Notwehr. S. 123 . 101 Lauth, Antizipierte Notwehr, S. 123. 
102 Schonke/Schroder/ Perron § 32 Rn. 21. 103 Palandtl£1/enberger § 228 Rn. 6. 104 Palandt/ Ellenberger § 228 Rn. 6. 105 Schonke/Schrode r/Perron § 32 Rn. 3. 106 MiiKo-StGB/£rb § 32 Rn. 28. 
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der B abwendet (s.o.).'07 Der Zweck des § 32 StGB liegt gerade darin, dem Vertei-

diger ein abwi:igungsuntahiges Recht zuzuschreiben. um einem Angriff mit den er-

forderlichen und gebotenen Mitteln zu begegnen. 108 Ein dieses Recht beschneiden-

der Sonderfall der ,sozialethischen Einschri:inkungen'' 109 ist hier nicht ersichtlich. 

Somit ist auch die Rechtfertigung nach § 34 StGB ausgeschlossen. 

4. Zwischenergebnis: Rechtswidrigkeit 

Die Handlung des A war auch rechtswidrig . 

III. Schuld 

Eine Einschri:inkung der Schuldfahigkeit aufgrund der Minderji:ihTigkeit des A ist 

zu verneinen (s.o .) . 

1. Entschuldigender Notstand, § 35 StGB 

Der A konnte jedoch gem. § 35 StGB entschuldigt sein, sofern gem. § 35 I 1 StGB 

eine Notstandlage und eine Notstandshandlung vorliegen. 

a) Notstandslage, § 35 I 1 StGB 

Das Festbeil3en des Hundes ist, da es bereits eine enger zu bestimmende Notwehr-

lage darstellt (s.o.), auch eine gegenwi:irtige bereits realisierte nicht unerhebliche 11 0 

Gefahr fiir den tiber § 35 StGB geschtitzten Leib des A, § 35 I 1 StGB. 

b) Notstandshandlung, § 35 II StGB 

Die Schli:ige des A mit dem Ast mtissten eine rechtswidrige und erforderliche Tat 

darstellen, § 35 I 1 StGB. Die Rechtswidrigkeit der Tathandlung ist zu bejahen 

(s.:_o.). Auch ist sie dazu in der Lage und somit geeignet den die weiteren 

Gefahren fiir den Leib des A abzuwenden. In dem kurzen Zeitraum. der fur die 

Verhinderung weiterer Verletzungen zur Verftigung stand, ist die Verwendung des 

mit Mtihe ergriffenen Asts auch das relativ mildeste Mittel. Die Abwehr eines auf 

einen Angriff abgerichteten Hundes mit blo/3en Hi:inden ist nicht zu erwarten. Ein 

krasses Missverhi:iltnis liegt nicht vor, sodass die Handlung des A geboten war. 

c) Zumutbarkeit der Gefahrenhinnahme, § 35 I 2 StGB 

Der A konnte jedoch gem. § 35 I 2 StGB dazu verpflichtet sein, die realisierte Ge-
r 

fahr hinzunehmen, da er diese selbst verursacht hat (actio praecedens)' 11 , 

107 MtiKo-StGB!Erb § 34 Rn. 29; Fischer§ 32 Rn . 22. 
108 MtiKo-StGB/£rb § 32 Rn. l. 
109 MtiKo-StGB/£rb § 32 Rn. 202. 
110 Schonke/Schroder/Perron § 35 Rn. 6/7. 
111 BeckOK-StGB!M omsen/Savic § 35 Rn. 17. 
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§ 35 I 2 Var.l StGB. Dieses Regelbeispiel ist als Zurechnungskriterium zu betrach-

ten11 2, sodass dem A hier eine Selbstgefahrdung im Rahmen einer Obliegenheits-

verletzung zugeschrieben werden k6nnte 113
• Dies ist der Fall, we1m er Sonderrisiken 

ohne rechtlich verntinftigen Anlass und hinreichende Sicherung in Anspruch ge-

nommen hat. 114 Die Gefaru· war vorhersehbar, da die B durch mehrere Hinweisschil-----der mit der Aufschrift , Warnung vor dem bissigen Hund'· vor dieser ausdrticklich 

gewarnt hat. Der A hat diese erkannt, jedoch trotzdem die Mauer Oberklettert. Ent-

scheidend ist allein die non11ative Zuordnung der Notlage. Die kognitive Orientie-
L =-:, 

rung des Taters ftihrt nicht zur Modifikation der Beurteilung. 115 Dass A also davon 

ausging, im Park befinde sich kein Hund. da er zuvor noch nie einen gesichtet hat, 

ist unerheblich. Der A k01mte auch nicht von einem Bluff116 ausgehen, da bei einem 

urnzaw1ten Parkgrundsttick die Existenz eines Wachhundes mit zusatzlicher Kenn-

zeichnung nicht zweifelhaft ist. Die Selbstgefahrdung findet auch nicht lediglich in 

der Sphare des Taters statt117. da durch sie die Schutzsphare der B insbesondere 

hinsichtlich ihres Hausrechts beeintrachtigt wird. Dem A war die Gefahrenhin-

nahme somit zumutbar, § 35 I 2 Yar. I StGB. 

2. Zwischenergebnis: Schuld 

Der A handelte somit auch schuldhaft. 

IV. Strafantrag, § 303c StGB 

Der Strafantrag nach § 303c StGB ist laut Sachverhalt gestellt. 

V. Ergebnis: Sachbeschadigung 

Der A hat sich folglich der Sachbeschadigung gem. § 303 StGB strafbar gemacht. 

E. Ergebnis: Tatkomplex I 

Das durch § 123 I StGB sanktionierte Betreten des Parks der B und das nach 

§ 303 I StGB stratbare Schlagen des Hundes mit dem Ast begrunden als selbststan-

dige Handlungen eine ungleichartige Tatmehrheit i.S.d. § 53 I StGB. 

112 MiiKo-StGB/Miissig § 35 Rn. 45. 
11 3 MiiKo-StGB/Miissig § 35 Rn. 47. 114 MiiKo-StG 8 / Miissig § 35 Rn. 54. 115 MiiKo-S tG B/Miissig § 35 Rn .55. 
11 6 MtiKo-StG B/£ rb § 32 Rn. 175 . 117 BeckOK-StG B/Momsen!Sa vic § 35 Rn. 17. 
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Tatkomplex II: Schiisse auf die Strauchdiebe 

A. Versuchter Totschlag anD und C, §§ 212 I, 22, 23 I StGB 

Der E konnte sich nach §§ 212 I, 22, 23 StGB wegen versuchten Totschlags sowohl -
an D als auch an C strafbar gemacht haben. indem er ungezielt auf be ide schoss. 

I. Vorpriifung 

Der Totschlag mtisste nicht vollendet und dessen Versuch stratbar sein. Weder D 

noch C sind tot, weshalb Deliktsvollendung zu verneinen ist. Die Strafbarkeit des 

Versuchs eines Verbrechens ergibt sich stets aus § 23 I StGB, wahrend man bei 

Vergehen nur bei ausdrticklicher Regelung zu einer Versuchsstrafbarkeit gelangt. 118 

Ein Verbrechen gem. § 12 I StGB ist jede rechtswidrige Tat. die mit einer Strafe 

von mindestens einem Jahr bedroht ist. Bei Vollendung des Totschlags folgt gem. 

§ 212 I StGB eine Freiheitsstrafe von nicht unter fl.inf Jahren. So mit handelt es sich 

bei dem vollendeten Totschlag um ein Verbrechen 12 I StGB, sodass dessen 

Versuch strafbar ist, § 23 I StGB. 

II. Tatbestandsmafiigkeit 

1. Tatentschluss 

Der E mtisste Tatentschluss hinsichtlich aller objektiven Tatbestandsmerkmale ge-

habt haben (s.o.). Mangels Konkretisierung kann dieser nur in Fom1 des dolus cu-

mulativus im Hinblick auf die kumulative Verwirklichung des Todes sowohl von C 

als auch D auftreten. 11 9 Hierzu bedarf es seitens des E mindesten dolus eventualis. 120 

Ein solcher liegt nach tiberwiegender Ansicht vor. wenn der Tater es ernstlich fUr 

moglich halt (Wissenselement) und sich damit abfindet, dass sein Verhalten zur 

Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes fi.ihrt (Willenselement). 12 1 Dem E 

konnte dolus eventualis zu unterstellen sein. Grundsatzlich birgt die auBerlich er-

kennbare objektive hohe Gefahrlichkeit der Tathandlung Indizwirkung fUr das Vor-

liegen der voluntativen und kognitiven Eleme 

fordert jedoch eine der ,hohen nattirlic en Hemmschwelle vor der Ausloschung 

eines Menschenlebens" 123 (Hemmschwellentheorie) gerecht werdenden Gesamt-

schau der Tatumstande unter Beri.icksichtigung der konkreten Angriffsweise des 
c 

118 Kiihl, Strafrecht AT § 14 Rn. 15. 
11 9 R . S t· I engzer, tra rec1t AT § 14 Rn. 45 . 
120 ss W-StGB!Momsen § 212 Rn. 6. 
121 I Wesse s/Beu/ke/Satzger, Strafrecht AT Rn. 323. 
122 SSW-StGB/ Momsen § 2 12 Rn. 8 ff. , Schneider. FS-Dahs, S. l89 ( 190). 
123 Schneider, FS-Dahs, S.l89 (191 ). 
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Taters und seiner psychischen Verfassung. 124 E hat mehrere Schtisse intentional auf 

Hilfthohe abgegeben. Schusswafiengebrauch birgt grundsatzlich eine objektive Le-

bensgefahr 125. Als Hobbyschtitze kannte der E auch die UmsUinde, insbesondere im 

Hinblick auf die Art und Weise des Gebrauchs, die die Gefahrlichkeit verdeutli-

chen. Darin liegt die Parallelwertung in der Laiensphare. 126 HmsJchthch des volun-

tativen Elements ist anzufilhren, dass E aufgrund seiner anzunehrnenden Erfahrung 

mit Waffen 127 zu einer genauen Einschatzung der Schusshohe und somit zu einer-

bewussten Abstufung der Lebensgefahr fahig war. Auch war kein zielgerichtetes 

Schussbild gegeben, da sich die Fliehenden bereits aufgrund der Nacht nicht sicht-

bar in weiter Entfemung im Park des E befanden.128 Ein Htiftschuss zielt auch seiner 

Art nach nicht regelmaBig auf die Totung eines ab.129 Die Panik in der E 

in der konkreten Situation schoss. spricht als AtTekthandlung gegen das Vorliegen 

des voluntativen Elements, schlieBt das kognitive jedoch nicht aus. Dass E die 

Waffe bereits vorher eingesteckt hat ist unerheblich, da es fur den Vorsatz ohnehin 

auf den Zeitpunkt der Tatbandhmg ankammt 130 Der E 

der Totung von C und D ist zu vemeinen. --
2. Zwischenergebnis: Tatbestandsmafiigkeit 

Mangels Tatentschluss ist die TatbestandsmaBigkeit des Versuchs zu verneinen. 

III. Ergebnis: Versuchter Totschlag an C und D 

/ 
Der E bat sicb nicbt gem. §§ 212 L 22. 23 I StGB strafbar gemacbt. Eine versuchte 

fahrlassige Totung existiert logisch nicht. 13 1 

B. Gefahrliche Korperverletzung anD,§§ 223 I, 224 Nr. 2, 5 StGB 

Der E konnte sich wegen derselben Handlung gem. §§ 223 I, 224 Nr. 2, 5 StGB der 

geta hrlichen Korperverletzung an D strafbar gemacbt baben. 

I. Tatbestandsmafiigkeit 

1. Objektiver Tatbestand 

a) Grunddelikt, § 223 I StGB 

Der E milsste den D gem. § 223 I StGB korperlich misshandelt oder an der Gesund-

heit geschadigt haben. Korperliche Misshandlung ist ,ein tibles. unangemessenes 

124 BGH 20.09.2012- 3 StR 158112 Rn. 5 ff. 
125 Schneider, FS-Dahs, S.l89 ( 189). 
126 Krey!Esser, Strafrecht AT § 12 Rn. 421. 
127 BGH 27.10.20 15-Az. 3 StR 199115 S.3. 
128 Beurt.-Kriterien in: Schneider, FS-Dahs, S.l89 ( 191 ); BGH 27. 10.20 15-Az. 3 StR 199115 S.3. 
129 Fischer § 2 12 Rn . I 0 . 
130 Krey/ Esser, Strafrecht AT § 12 Rn . 406. 
13 1 Kuh/en, FS-Beulke S. l53 ( 162). 
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Behandeln, welches das korperliche Wohlbefinden oder die korperliche Unver-

sehrtheit nicht nur unerheblich beeintrachtigt" 132
• E hat den D angeschossen und 

ihm so eine Oberschenkelverletzung zugefi.igt, bei der Schmerzen nicht auszu-

schlief3en sind. Der Schuss stellt eine iible Behandlung dar5 die die korperliche llp.. 

versehrtheit des D nicht nur unerheblich beeintrachtigt hat und ist somit eine kor-

perliche Misshandlung. Mit der Schussverletzung hat der E auch einen vom Nor-

malzustand der korperlichen und seelischen Funktionen nachteilig abweichenden 

pathologischen Zustand133 hervorgerufen, 5.!_a sie einer Heilung bedarf. sodass auch 

eine Gesundheitsschadigung i.S.d. § 223 I StGB vorliegt. .. 
b) Qualifikationstatbestand, § 224 I StGB 

aa) Gefahrliches Werkzeug, § 2241 

Der E konnte die Korperverletzung mittels eines gefahrlichen Werkzeugs i.S.d. 

§ 224 I Nr. 2 StGB begangen haben. Ein solches ist ,ein korperlicher Gegenstand, 

der nach seiner objektiven Beschaffenheit und seinem Zustand zur Zeit der Tat bei 

bestimmungsgemaf3er Verwendung geeignet ist, erhebliche Verletzungen herbeizu-

fiihren"134. Waffen im technischen Siru1 als Sonderbeispiel des gefahrlichen Werk-

zeugs1 35 (§ 224 I Nr. 2 Var.l StGB) sind , Werkzeuge, die nach Art ihrer Anferti-

gung allgemein dazu bestimmt und geeignet sind, Menschen auf mechanischem o-

der chemischem Wege zu verletzen" 136
• Die geladene SchusswatJe des E ist als 

Waffe137 i.S.d. § 224 I Nr. 2 StGB und somit als gefahrliches Werkzeug anzusehen 

und wurde auch als solches verwendet138
. Die Korperverletzung geschah auch 

durch139 die Waffe. Begehung der Korperverletzung gem.§ 244 I Nr. 2 StGB ist zu 

bejahen. 

bb) Lebensgefahrdende Behandlung, § 224 I Nr. 5 StGB 

Die Korperverletzung konnte ,mittels einer das Leben gefahrdenden Behandlung'· 

zugefiigt worden sein. Der Streit, ob es lediglich einer abstrakten Lebensgefahrlich-

keit der Tathandlung oder eines konkret eingetretenen lebensgefahrlichen Korper-

verletzungserfolgs bedarf140, kann hier dahinstehen. Ein Schuss auf einen Menschen 

132 MiiKo-StGB/Joecks § 223 Rn. 4. 133 MiiKo-StGB/Joecks § 223 Rn. 28. 1'4 , BeckOK-StGB!Eschelbacll § 224 Rn. 26. 135 Schonke/Schroder/Stree/Sternberg-Lieben § 224 Rn. 3. 136 Schonke/Schroder/Stree/Sternberg-Lieben § 224 Rn. 4. 137 Schonke/Schroder/Stree!Sternberg-Lieben § 224 Rn. 4. 138 Schonke/Schroder/Stree/Sternberg-Lieben § 224 Rn. 3. 139 MiiKo-StGB/Hardtung § 224 Rn. 26. 14° Kindhauser/Neumann/Paeffgen/Paeffgen § 224 Rn. 27. 
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birgt immer eine abstrakte Lebensgefahr. die sich vorl iegend auch hinsichtlich der 

zur Rettung benotigten Notoperation im Korperverletzungserfolg realisiert hat. 

Eine lebensgefahrdende Behandlung gem.§ 244 I Nl\. 5 StGB ist anzunehmen. L---
c) Kausalitat und objektive Zurechnung 

Die Schussabgabe des E war kausal fur den Korperverletzungserfolg und ihm auch 

objektiv zurechenbar. 

2. Subjektiver Tatbestand 

Nach obiger Ausfiihrung (Tatentschluss versuchter Totschlag) Jasst sich zumindest 

dolus eventualis in Form des dolus cumulativus (s.o .) hinsichtlich des Grundtatbe-

stands des § 223 I StGB sowie der Qualifikation der §§ 224 I Nr. 2, Nr. 5 StGB 

bejahen. E kannte die Umstande. die Gefahrlichkeit der WatTe und die damit ein-

hergehende141 Lebensgefahrlichkeit der Behandlung und nimmt diese mindestens 

billigend in Kauf (dolus eventual is) 142. Die Rechtsfolge der Korperverletzung war 

fiir den E auch vorherseb_bar. 

II. Rechtswidrigkeit 

1. Notwehr des E gegen Angriff auf seine 32 StGB 

Zwar haben C und D, indem sie den E in den Keller einsperrten, eine Verletzung 

der Bewegungsfreiheit des E herbeigefiihrt. die jedenfalls durch § 239 StGB straf-

rechtlich geschi.itzt ist. Jedoch ist ein solcher Angriff durch Dauerdelikt zum rele-

vanten Zeitpunkt des Anschiel3ens nicht mehr gegenwartig, da sich der E bereits 

aus dem Keller befreit hat. 143 Mangels bestehender Notwehrlage ist E hinsichtlich 

des AngrifTs auf seine Bewegungsfre iheit nicht gem. § 32 StGB gerechtfertigt. ...... 
Notwehr des E gegen Angriff 32 StGB 

Notwehrlage, § 32 II StGB 

2. 
a) 

In dem Betreten des Grundstticks des E besteht ein An griff auf das jedenfalls durch 

§ 123 StGB geschtitzte Hausrecht des E. Ein solcher ist auch gegenwartig. da C und 

D sich noch im Garten des E befinden. 144 Der Angriff des E mtisste zudem rechts-

widrig sein. Die Minderjahrigkeit des D ist unerheblich (s.o.). Rechtfertigungs-

gri.inde seitens D sind nicht ersichtlich. Das Eindringen in das Grundstiick ist auch 

eine Verletzung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt (s.o.) hinsichtlich der Wah-

141 MtiKo-StGB/Hardtung § 224 Rn. 45. 142 Mi.iKo-StGB/Hardtung § 224 Rn. 44. 143 Krey/Esser, Strafrecht AT § 14 Rn. 495. 144 Krey/Esser, Strafrecht AT§ 14 Rn. 495. 
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rung des Hausrechts (§ 123 StGB). Rechtswidrigkeit ist zu bejahen, sodass im Er-

gebnis eine Notwehrlage gem. § 32 J StGB besteht. 

b) Notwehrhandlung, § 32 II StGB 

Die Schussabgabe des E auf D miisste im konkreten Fall auch dazu in der Lage 

gewesen sein, den Angriff zu beenden oder abzuschwachen. Eine Beendigung des 

Angriffs auf das Hausrecht liegt vor, wenn die Angreifer das Grundsti.ick verlas-

sen.145 Ein Schuss aufvom dolus cumulativus umfasste Fli.ichtige ist lediglich dazu 
't"' 

.... au...r ....... 

zu verlangsamen oder zu verhindern. 146 Eine solche F olge liegt auch im Wesen des 

Schusses auf einen Menschen begriindet. Somit ist der Schuss auf D ein nicht ge-

eignetes Mittel und im Ergebnis nicht zur Abwehr des Angriffs erforderlich. Das 

Vorliegen einer Notwehrhandlung i.S.d . § 3'2 II StGB und somit Notwehr Q._es "E 
sind zu vemeinen. 

3. Notwehr des E gegen Angriff auf sei 

a) Notwehrlage, § 32 II StGB 

Das Einstecken des I 00-Euro-Scheins des E durch D stellt ein Angriff auf das von 

§ 242 StGB geschiitzte Eigentum dar. Dieser ist gegenwartig, da die Sicherung der 

Beute und somit die Beendigung des Diebstahls 147 noch nicht eingetreten ist. Der 

Angriff des D war auch rechtswidrig. Eine Notwehrlage ist demnach gegeben. 

b) Notwehrhandlung, § 32 II StGB 

aa) Erforderlichkeit 

Ein Schuss auf einen Menschen ist in der Lage ihn in seiner Bewegung zu 

trachtigen und somit geeignet, die Sicherung der Beute und demnach die Beendi-

gung des Angriffs auf das Eigentum (§ 242 StGB)148 zu vereiteln oder zumindest 

abzuschwachen. Fraglich ist, ob die Schussabgabe auf Hiifthohe auch das relativ 

mildeste Mittel darstellt. Das zur Beurteilung der Erforderlichkeit notwendige Stu-

fenschema ist an die konkreten Gegebenheiten des Falls anzupassen.149 Der E hat 

einen Schusswaffengebrauch hier nicht verbal angedroht. Die wirkungslose Oro-

hung mit der Polizei lag zwar vor dem Entschluss des E, von der Watfe gegebenen-

145 BGH NStZ 2016, S.333 (335). 146 BGH NStZ 2016, S.333 (335). 147 Fischer § 32 Rn. 18. 148 Kindhauser/Neumann/Paeffgen/ Kindhauser § 242 Rn . 127. 149 BGH NStZ 2016, S.333 (335). 

Notstandshandlungen 
können auch 

zusammen geprüft 
werden; im Ergebnis 

übersichlitcher
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falls Gebrauch zu machen, deutet jedoch darauf hin, dass Drohungen nicht die er-

zielte Beachtung erlangen. Ein milderes Mittel konnte ein ungezielter Warnschuss 

sein. Zwar ware so keiner der Tater verletzt worden. Ein Warnschuss istjedoch ein 

grundsatzlich unsicheres Mittel. da eine Reaktion der Tater nicht absehbar ist. 150 

Hier befanden sich die Tater bereits auf der Flucht und waren aufgrund der Dun-

kelheit und der groBen Entfernung fur den E nicht mehr zu sehen. E ware es nicht 

mehr moglich gewesen. durch einen Warnschuss die Reaktion der Tater zuverlassig 

abzuschatzen und so eine mildere Beendigung des Angriffs herbeizufiihren. Zuerst 

auf die Beine zu zielen sichert wegen der Fluchtbewegung der Tater auch einem 

Hobbyschi.itzen keine Genauigkeit. Die Gefahr des Ausschlags auf Rumpfhohe war 

hier auch wegen der Erfalu·enheit des E gering bzw. nicht gegeben. Die Schussab-

gabe auf Hufthohe war somit das relativ mildeste Mittel 

bb) Gebotcnheit 

Fraglich ist, ob ein lebensgefahrlicher Schusswaffengebrauch beim Entwenden von 

100 Euro auch geboten ist. Die Minderjahrigkeit von C und D beeintlusst die Ge-

botenheit nicht. Es konnte jedoch ein , unertraghches Mtssverhaltms .. 15 1 bestehell, 

sofern es sich um einen unerheblichen Sachguterangriffhandelt. 152 Im Hinblick auf 

mehrere Meinungen hinsichtlich der Erheblichkeitsschwelle, ist eine Beurteilung 

unter Berucksichtigung aller Umstande des Einzelfalls durchzuftihren. 153 Der Be-

trag von 100 Euro unterschreitet zumindest die Schwelle der geringwertigen Sac hen 

i.S.d. ro)' 54
' icht. Fur den sich in der Rente befindlichen E 

0 Euro erheblich erscheinen. Es handelt sich uberdies um einen 

schwerer wiegenden Wohnungseinbruchsdiebstahl. Zudem liegen zumindest eine 

abgestufte Lebensgefahrlichkeit und kein Totungsvorsatz seitens des E vor. Die 

Abwehrhandlung begrundet somit kein krasses Missverhaltnis, weshalb die Schuss-

abgabe auf Hi.ifthohe auch geboten waren. 

c) Subjektives Rechtfertigungselement 

aa) Vorliegen des subjektiven Rechtfertigungselements 

Mindestvoraussetzung (s.o.) ist die objektive .K_enntnis von der Rechtfertigungs-

lage. Der E wusste jedoch nicht, dass D den Geldschein eingesteckt hat, sondern 

150 BGH NStZ 20 16, S.333 (335). 
151 Krey/Esser, Strafrecht AT § 14 Rn. 532. 
152 Krey!Esser. Strafrecht AT § 14 Rn. 543. 
153 Krey/ Esser, Strafrecht AT § 14 Rn. 546 ff. 
154 Krey/Esser, Strafecht AT § 14 Rn. 54 7 ff. 

gut
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ging gerade davon aus. dass C und D keinerlei Beute gemacht haben. Somit ist die 

Kenntnis beziiglich des Angriffs auf sein Eigentum zu verneinen. Jedoch handelte 

der E in Kenntnis und Willen hinsichtlich eines vermeintlichen Angritfs auf seine 

korperliche Unversehrtheit ausgehend von C und D. sodass ein zum objektiven Not-

wehrelement inkongruentes subjektives Rechtferti un selement vorlie t. 155 Die 

teilweise vertretene Additionslehre Uisst da das blof3en Vorliegen eines subjektiven 

und objektiven Elements jeglicher Art fiir eine Rechtfertigung geniigen 156
, wahrend 

die Verkniipfungslehre die Kongruenz zwischen objektiven und subjektiven Ele-

ment fordert 157
, sodass im Einzelfall nach den strittigen Rechtsfolgen des fe blentien 

Rechtfertigungselements sowie des einfachen ETI beurteilt wird 158
• 

bb) Rechtsfolgen des fehlenden subjektiven Elements (umgekehrter ETI) 159 

Einer Ansicht zufolge, sollen dmm die Versuchsregeln analog angewendet werden 

(Versuchslosung). Der im vom Tater erfiillten objektiven Tatbestand liegende Er-

folgsunwert wiirde von den vorliegenden objektiven Rechtfertigungselementen 

kompensiert, sodass lediglich der Handlungsunwert der Tat und somit die Konstel-

Jation eines untauglichen Versuchs bestehen bliebe. 160 Dem gegeniiber nimmt die 

Vollendungs!Osung Strafbarkeit wegen vollendeter rechtswidriger Tat an. Dass der 

E zut1illig im Hinblick auf eine objektiv gegebene Notwehrlage in erforderlicher 

und gebotener Weise handelte, kann ihn nicht begiinstigen. da dies nicht von seiner 

Motivation getragen war. 16 1 Obwohl das Erfolgsunrecht kompensiert wird. ist dem 

bestehenden Handlungsunwert nicht nur mittels Versuchsstrafbarkeit zu begegnen. 

Der Tater, der ohne Kenntnis und Willen der objektiven Rechtfertigungslage han-

delt, lehnt sich genauso gegen die Rechtsordnung wie ein Tater, der bereits 

wegen fehlender objektiver Elemente nicht gerechtfertigt ist. 162 Demnach Jiegt es 

nahe, bei Nichtvorliegen aller Rechtfertigungselemente und gleichzeitiger Erfiil-

Jung der objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkn1ale163 die Rechtfertigung ab-

zylehnen und Vollendungsstratbarkeit anzunebmen. Es sind keine anderen Recht-

155 Kuhlen, FS-Beulke S. l 53 ( 156). 
156 Kuhlen, FS-Beulke S. l53 ( 161 ). 
157 Kuh/en, FS-Beulke S.l53 ( 159). 
158 Kuh/en, FS-Beulke S. 153 ( 157). 
159 Kuh/en, FS-Beulke S. 153 ( 156). 
16° Krey!Esser, Strafrecht AT § 13 Rn. 468. 
16 1 Heinrich, JURA 1997, S. 366 (374). 
162 Heinrich, JURA 1997, S. 366 (374). 
163 Roxin, Strafrecht AT I § 14 Rn . I 05. 



- 23 -

fertigungsgriinde ersichtlich, sodass die Strafbarkeit des E wegen vollendeter ge-

fahrlicher Korperverletzung zu priifen ist. / 
III. Erlaubnistatbestandsirrtum (nachfolgend ETI) 

Der E konnte durch Putativnotwehr164 gerechtfertigt sein. Er ging davon aus. in Ab-

wehr eines Angriffs auf sein Leben zu handeln. irrte also im Hinblick auf die tat-

sachlichen. einem Rechtsfe11igungsgrund zugrunde iiegenden Umstande 165
• Frag-

lich ist, ob darin ein ETI liegt und wie sich ein solcher rechtlich auswirkt 

1. Hypothetischc Rechtfertigungspriifung 

Der E miisste sich tatsachliche Umstande vorstellen, bei deren Vorliegen er gerecht-

fertigt ware. 166 Bei einem Schuss auf den E ware zumindest seine korperliche Un-

versehrtheit (vgl. Art. 2 II 1 GG. § 223 StGB) getahrdet. Ein solcher Angriff ware 
7 

auch gegenwartig, da ihn der vermeintlich erste Schuss zwar nicht getroffen hat, 

aus seiner Sicht jedoch eine weitere Schussabgabe auf seine Person und somit ein 

Fortdauern des Angriffs zu erwarten war. 167 Ein..Schusswaffengebrauch des C und -D gegeniiber dem E ware auch rechtswidrig. Bei einem Angriff auf Leib und Leben 

des E ware ein Schusswaffengebrauch auch erforderlich und geboten gewesen. da 

Hiifthohe nicht mit derselben Lebensgefl:ihrlichkeit wie ein Rumpfschuss verbun-

den ist und der E das Risiko eines Fehlschlagens nicbt eingehen miisste.168 Das sub-
t 

jektive Element liegt vor (s.o.). Bei Vorliegen der von ibm vorgestellten Umstande 

ware E gerechtfertigt gewesen und unterlag somit einem ETI. 

2. Rechtsfolgen des Erlaubnistatbestandsirrtums 

Strittig ist, welcbe recbtlichen Folgen sich aus dem Vorliegen eines ETI ergeben. 

a) Die strenge Scbuldtheorie setzt alle Irrtiimer tiber die Rechtswidrigkeit der 

Tat einem Verbotsirrtum gleich. mit der Folge. dass die Stratbarkeit nur bei Unver-

meidbarkeit des lrrtums gem. § 17 I I StGB entfallt. 169 Der Irrtum ist unvermeidbar. 

, wenn der Tater trotz der ibm nach den Umstanden des Falles, seiner Personlichkeit 

sowie seines Lebens- und Berufskreises zuzumutenden Anspannung des Gewissens 

die Einsicht in das UnrechtmaBige seines Handelns nicht zu gewinnen ver-

mochte". 170 Vorliegend waren C und D zwar unbewaffnet. Dies wusste E jedoch 

164 Rengier, Strafrecht AT§ 18 Rn. 115. 
165 Rengier, Strafrecht AT § 29 Rn. 3. 
166 Krey!Esser, Strafrecht AT § 21 Rn. 73 1. 
167 Entgegengesetze Arg. zu: Eisele. JuS 2016, S. 366 (367). 
168 Krey!Esser, Strafrecht AT§ 21 Rn . 735. 
169 Wessels/Beu/ke/Sat:ger, Strafrecht AT Rn. 697; Rengier, Strafrecht AT § 30 Rn. 13 . 
170 BGH NStZ 2000, S. 307 (309). 

vertretbar
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nicht und konnte es auch wegen erheblichen Abstands und Dunkelheit nicht erken-

nen. Ein in einen Gegenstand einschlagender Blitz ist in der Lage, dem Laut cines 

Schusses zu gleichen. Der durch Angriffe zu e;wartende Angstzustand, in dem sich 

der E befindet, untersti.itzt eine solche Verwechslung. Ein Abwarten und die Ein-

holung von Auski.inften 171 waren E nicht zumutbar. Der Irrtum war somit unver-

meidbar, sodass E nach dieser Ansicht zwar vorsatzlich aber schuldlos handelte und 

die Strafbarkeit gem. § 17 I I StGB entfallt. 

b) Demgegeni.iber stehen die eingeschrankten Schuldtheorien. die eine Vorsatz-

strafbarkeit verneinen.172 Nach der Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen 

ergibt sich aus den objektiven Tatbestandsmerkmalen und den objektiven Rechtfer-

tigungselementen ein Gesamtunrechtstatbestand, der vom Vorsatz des Taters um-

fasst sein muss. 1st dies nicht der Fall, so entHillt der Vorsatz unmittelbar gem. 

§ 16 I 1 StGB. 173 Die vorsatzunrechtverneinende eingeschrankte Schuldtheorie ver-

neint im Hinblick auf die Nahe von ETI und Tatbestandsirrtum das Vorliegen des 

Unrechts vorsatzlichen Handelns. Sie lasst den Vorsatz nach § 16 1 1 StGB analog 

entfallen, da sich die Vorschrift auf den Besonderen Teil des StGB bezieht. 174 Nach 

der rechtsfolgenverweisenden eingeschrankten Schuldtheorie kommt dem Vorsatz 

eine Doppelfunktion zu. Neben dem Tatbestandsvorsatz statuiert sie einen Schuld-

vorsatz, der beim ETI gem. § 16 I 1 StGB zu verneinen ist und Jediglich eine Fahr-

lassigkeitsstrafbarkeit zulasst. 175 Die Vorsatzstrafbarkeit entfallt hier nach allen An-

sichten, wenn auch mit abweichender Begri.indung gem. § 16 I 1 StGB. 176 

c) Vorliegend fi.ihren beide Theorien vor dem Hintergrund der Verkni.ipfungs-

lehre mindestens zum Ausschluss der Vollendungsstrafbarkeit des E ge, 223 

I. 224 Nr. 2, 5 StGB, weshalb ein Streitentscheid entbehrlich ist. V 
IV. Ergebnis: Gefahrliche Korperverletzung an D 

E hat sich nicht gem. §§ 223 I, 224 Nr. 2. 5 StGB strafbar gemacht. 

D. FahrHissige Korperver1etzung an D, § 229 StGB 

Zwar ermoglicht die eingeschrankte Schuldtheorie cine Fahrlassigkeitsstrafbarkeit .. 
des E (s.o.). Ist der Irrtum jedoch unvermeidbar (s.o.), so kann er erst recht nicht 

171 Rengier, Strafrecht AT § 3 1 Rn . 21 . 
172 Rengier, Strafrecht AT § 30 Rn. 15. 
173 Rengier, Strafrecht AT § 30 R.n . 16 . 
174 Rengier, Strafrecht AT § 30 Rn . 17. 
175 Rengier, Strafrecht AT § 30 Rn . 19. 
176 Rengier, Strafrecht AT § 30 Rn. 7. 

schön subsumiert!
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auf einer weniger strengen objektiven Sorgfaltspflichtverletzung177 beruhen. Beide 

Theorien tlihren im Ergebnis zu einer Straflosigkeit des E. Ein Streitentscheid zwi-

schen Additions- und Verkniipfungslehre kann somit auch dahinstehea.:---
o: 

E. Versuchte gefahrliche Korperverletzung an C, §§ 223 I, II, 224 Nr. 2, 

Nr. 5, II, 22, 23 I StGB 

Der E kotmte sich aufgrund derselben Handlung wegen versuchter gef<:ihrlicher 

Korperverletzung an C strafbar gemacht haben. 
r 

I. Vorprtifung 

Keiner der von E abgegebenen Schiisse hat C getroffen, weshalb Deliktsvollendung 

zu verneinen ist. Der Versuch ist auch strafbar, §§ 223 IL 224 II. 22. 23 I StGB. 

II. Tatbestand der §§ 223 I, 224 Nr. 2, Nr. 5 StGB 

Tatentschluss des E liegt vor (s.o.), da er mit dolus cumulativus handelte. Indem der 

E die Schiisse abgab, hater nach allen Theorien (s.o.) zur gefahrlichen Korperver-

letzung i.S.d. § 22 StGB angesetzt. 

III. Rechtswidrigkeit 

Ein Notwehrrecht aus § 32 StGB des E ergibt sich aus dem Angriff auf sein Eigen-

tum (s.o.). Dieser kann dem C nicht gem.§ 25 II StGB zugerechnet werden. da die 

objektiven Tatbestandsmerkmale allein von D erfiillt werden und der Angriff somit 

nur von ihm ausgeht. Beihilfe gem. § 27 StGB ist hierfiir unerheblich. Demnach 

besteht keine Notwehrlage, sodass E nicht gem. § 32 StGB gerechtfertigt ist. 

IV. Erlaubnistatbestandsirrtum 

E unterliegtjedoch einem ETI (s.o.), der nach allen Ansichten zum Ausschluss der 

Versuchsstrafbarkeit fiihrt. 

V. Ergebnis: Versuchte gefahrliche Korpenrerletzung an C 

E hat sich nicht gem. §§ 223 I. II. 224 Nr. 2. Nr. 5, II, 22, 23 I StGB strafbar ge-

macht. Ein fahrUissiger Versuch existiert logisch nicht (s.o.). 
. -

F. Ergebnis: Tatkomplex II 

Der E bleibt straffrei. 

Gesamtergebnis 

A hat sich gem. § 123 I StGB wegen Hausfriedensbruch und nach § 303 StGB 

1rheit (§ 53 I StGB) strafbar gemacht. E bleibt 

vorliegend straffrei. 

177 Mi.iKo-StGB/Joecks § 17 Rn. 46. 
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